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Anmerkungen- Amtsverstandnıs Del Luther,
zum S« „Priestertum aller Glaubigen“,

un Wads SIcChH daraus fur UunNns ergibt.‘
nser Ausgangspunkt: Was reffen Wır euUute an’?

Als sıch dıe Ev.-(alt)luth. Kırche (  —  ELAK) dıe (frühere) Selbständıge Ev.-Luth
Kırche in Hannover und Hessen und dıe Ev.-Luth Freikırche (  —  ELFK) 9
in der alten) Bundesrepublık ZUX SELK zusammenschlossen. brachten S1e€ e1in
beachtliches Erbe und Potential ın den gemeiInsamen „Kırchenbau" 1n Etwas
holzschnittartıg und dI£ verkürzt gefasst annn 111a in diesem /usammenhang
VOILL dreı Schwerpunkten reden:
a) der Betonung des Altarsakraments entsprach U der Tradıtion der

LELAK;
der Betonung der Schrıiftautorıität entsprach U der Tradıtion der ELFK;:

C) der Betonung des ge1istliıchen Amtes entsprach U der Tradıtion des
( Nıeder)hessischen e118 der alten SELK und der Betonung der 18s10N

entsprach U Hannoverscher Tradıtion.
Miıt diesen dreı Schwerpunkten ist ın der JTat schon es erfasst, WdS Kır-

che stıftet. entstehen lässt und baut. das Potential. Was aber ist uLLS VOILL

diesem Potential geblieben und entfaltet heute och seINe ırkung”

/7u a) Wır können ZW dl ın vielen LK-Gemeıimden e1ne Steigerung in
der Häufigkeıt und damıt auch der Sahl der Kommunıionen regıstriıeren, aber
keinen 1ns Grewıcht tallenden au der Restantenzahlen. Und VOIlL dem 1m
Bekenntnis (CA V2 vorgegebenen Muster, wonach > praefandum est
1L05 1LLOIL bolere m1iıssam Fıunt enım apud 1105 missae sıngulıs dom1nıcıs
ei alııs fest1is dass WIT dıe Messe nıcht abtun Denn alle Sonntag und
Feste werden in Kırchen Messen gehalten (Apologıe Art AAILV.,

1° sınd WIT vielerorts weıt entternt; dıe Realpräsenz annn manchmal urc
eiınen gedankenlosen Vollzug der Konsekratıion und/oder aschen Umgang mıt
den konsekrtierten en in /Zweıtel gerückt werden., der /ugang ZU Sak-
rament aber Uurc Wegfall der Beıchte und „lıberale“ /ulassungsprax1s sehr

Überarbeitete Un erganzte Fassung e1Nes ortrags VL Studenten der Luth0! ochschule
()berursel Junı 2018 1n Berlin-Zehlendorft Un VL der Arbeıtsgemeinscha: „Pro
Ekecles1ia“® Sept 2018 1n Braunschweig.
( onfess190 Augustana AÄrt AALV, Diıe Bekenntnıisschrıiften der evangelısch-Ilutherischen
Kırche BSLK), I1
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Jobst Schöne:

Anmerkungen zum Amtsverständnis bei Luther, 
zum sog. „Priestertum aller Gläubigen“,  

und was sich daraus für uns ergibt.1

1) Unser Ausgangspunkt: Was treffen wir heute an?

Als sich die Ev.-(alt)luth. Kirche (=ELAK), die (frühere) Selbständige Ev.-Luth. 
Kirche in Hannover und Hessen und die Ev.-Luth. Freikirche (=ELFK) 1972 
in der (alten) Bundesrepublik zur SELK zusammenschlossen, brachten sie ein 
beachtliches Erbe und Potential in den gemeinsamen „Kirchenbau“ ein. Etwas 
holzschnittartig und arg verkürzt gefasst kann man in diesem Zusammenhang 
von drei Schwerpunkten reden: 
a) der Betonung des Altarsakraments – so entsprach es der Tradition der 

ELAK;
b) der Betonung der Schriftautorität – so entsprach es der Tradition der ELFK; 
c) der Betonung des geistlichen Amtes – so entsprach es der Tradition des 

(Nieder)hessischen Teils der alten SELK und der Betonung der Mission – 
so entsprach es Hannoverscher Tradition.
Mit diesen drei Schwerpunkten ist in der Tat schon alles erfasst, was Kir-

che stiftet, entstehen lässt und baut, das ganze Potential. Was aber ist uns von 
diesem Potential geblieben und entfaltet heute noch seine Wirkung?

Zu a) Wir können zwar in vielen SELK-Gemeinden eine Steigerung in 
der Häufigkeit und damit auch der Zahl der Kommunionen registrieren, aber 
keinen ins Gewicht fallenden Abbau der Restantenzahlen. Und von dem im 
Bekenntnis (CA XXIV2) vorgegebenen Muster, wonach „... praefandum est 
nos non abolere missam ... Fiunt enim apud nos missae singulis dominicis 
et aliis festis ...“ („... dass wir die Messe nicht abtun. Denn alle Sonntag und 
Feste werden in unser Kirchen Messen gehalten ...“) (Apologie Art XXIV,  
§ 13) sind wir vielerorts weit entfernt; die Realpräsenz kann manchmal durch 
einen gedankenlosen Vollzug der Konsekration und/oder laschen Umgang mit 
den konsekrierten Gaben in Zweifel gerückt werden, der Zugang zum Sak-
rament aber durch Wegfall der Beichte und „liberale“ Zulassungspraxis sehr 

1 Überarbeitete und ergänzte Fassung eines Vortrags vor Studenten der Luth. Theol. Hochschule 
Oberursel am 30. Juni 2018 in Berlin-Zehlendorf und vor der Arbeitsgemeinschaft „Pro 
Ecclesia“ am 17. Sept. 2018 in Braunschweig.

2 Confessio Augustana Art. XXIV, Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen 
Kirche (=BSLK), S. 71 ff.

3 BSLK 349.

 



Jobst Schoöne

weıt geöffne werden., dass zuwelılen und mancherorts 1LLUT och wen1g VOo  =

„mMysterıum tremendum“ erkennen
/u Diıe Geltung der Schriuft wırd /Z£Wdl beschworen. de tacto aber SdI nıcht

selten verletzt (das geschıieht Urc uneingeschränkten Rückgrıitft auf dıe
hıstorisch-krıtische Methode be1 der Exegese und Urc gesetzlıche Predigt und
Unterweisung“. Und vollzıeht sıch nıcht e1ne stillschweıigende ußer-Kraft-Set-
ZULNE der Schriftautorität. WCLLLL U oılt, CDTrUC| ZUX Scheidung, in der
Frauenordinationsfrage oder be1 Beurte1lung V Oll praktızıerter Homosexualıtät

tellung beziehen??).
/7u C) Im 1C auf dıe 18sS10N stellt sıch auch unter kontfessionsbewuss-

ten Lutheranern dıe rage, ob WIT ıhr och ähıg sınd, S1e€ bejahen und für
geboten erachten. oder S1e trendgemäß in dıiakonıische Hılfeleistung auf-
zulösen begınnen.

Was ScChHEeDBLIC das ordınıerte Amt angeht, ist £e1 ohl e1n JEWI1SSET
Girundkonsens gegeben. Sobald 111a aber tıiefer ohrt. trıtt beım Ordinations-
verständnıs Dissens zutage. Was wırd tatsächlıc VOo  = Amt gelehrt” Was wırd
gelebt”? Das beantworten ist SdI nıcht ıntach WAar sınd (irunddaten e1N1-
germaßen unbestritten”. Es rag sıch aber. ob der gemeiInsame „Bestand“
och ausreıicht angesıchts der Herausforderungen, mıt denen WIT konfrontiert
sınd. und b das es mıt Luther und seiInem Verständnıs VOo  = Amt der Kırche
kontorm geht. Ich vermute, dass doch e1ine weıtgehende Unkenntnis über Amt
und Ordınatıiıon besteht., vornehmlıch aber auch über Luthers Einsıchten in dıe-
s Lehrstück Das ist beklagenswert, aber och e1ın „Beinbruch“. Dazu wırd
U erST, WLLE WIT U be1 dem Denzıt belassen.

Rıchten WIT also Augenmerk auf dıe Reformatoren und fragen:

Was trafen Luther und dıe Reformatoren
in inremJaan’?

Im 1C auf das ordınılerte Amt Wdadl vorherrschend dıe Auffassung, U E1 e1n
Opter-Priestertum., das (aus der Perspektive der Reformatoren) in tundamenta-
lem (regensatz ZUX Rechtfertigung andelte und sıch in vielem der e1igentlıchen
Hırtenaufgabe entfiremdet hatte em wurde das Amt 1m Sinne e1InNnes urc
den „„.character indelebilıs‘  «C unverlierbare rägung ontologısch gepragten
und hervorgehobenen Priesterstandes verstanden, der den Laıien gegenüber
privilegiert WAdl, höhere ur esa Somıt WAadl dıe Kırche 1m landläufigen
Verständnıs in Z7WeI1 unterschiedliche „Klassen“ geteılt: den Klerus und dıe

Vel aZu e Immer och hochaktuelle Studıe VL Manfred JOSutfis „Gesetzlıchkeıt 1n der
Predigt der Gegenwart””, Muünchen 1966
Vel e Studıe der Theolog. Kommissıion der SELK „Das A mt der Kırche Fıne Wegweıisung“‘,
Hannover 1997 ınd „Amt, Amter ınd Jenste 1n der SELK”, Lutherische Orientierung, hg.
VL der Kırchenleiutung der SELK Hannover NaC|l 1er besonders 11
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weit geöffnet werden, so dass zuweilen und mancherorts nur noch wenig vom  
„mysterium tremendum“ zu erkennen ist;

Zu b) Die Geltung der Schrift wird zwar beschworen, de facto aber gar nicht 
selten verletzt (das geschieht z. B. durch uneingeschränkten Rückgriff auf die 
historisch-kritische Methode bei der Exegese und durch gesetzliche Predigt und 
Unterweisung4. Und vollzieht sich nicht eine stillschweigende Außer-Kraft-Set-
zung der Schriftautorität, wenn es gilt, zu Ehebruch, zur Scheidung, in der 
Frauenordinationsfrage oder bei Beurteilung von praktizierter Homosexualität 
u. a. m. Stellung zu beziehen?).

Zu c) Im Blick auf die Mission stellt sich auch unter konfessionsbewuss-
ten Lutheranern die Frage, ob wir zu ihr noch fähig sind, sie bejahen und für 
geboten erachten, oder sie trendgemäß in bloße diakonische Hilfeleistung auf-
zulösen beginnen.

Was schließlich das ordinierte Amt angeht, so ist dabei wohl ein gewisser 
Grundkonsens gegeben. Sobald man aber tiefer bohrt, tritt beim Ordinations-
verständnis Dissens zutage. Was wird tatsächlich vom Amt gelehrt? Was wird 
gelebt? Das zu beantworten ist gar nicht einfach. Zwar sind Grunddaten eini-
germaßen unbestritten5. Es fragt sich m. E. aber, ob der gemeinsame „Bestand“ 
noch ausreicht angesichts der Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert 
sind, und ob das alles mit Luther und seinem Verständnis vom Amt der Kirche 
konform geht. Ich vermute, dass doch eine weitgehende Unkenntnis über Amt 
und Ordination besteht, vornehmlich aber auch über Luthers Einsichten in die-
ses Lehrstück. Das ist beklagenswert, aber noch kein „Beinbruch“. Dazu wird 
es erst, wenn wir es bei dem Defizit belassen.

Richten wir also unser Augenmerk auf die Reformatoren und fragen:

2) Was trafen Luther und die Reformatoren  
in ihrem Jahrhundert an?

Im Blick auf das ordinierte Amt war vorherrschend die Auffassung, es sei ein 
Opfer-Priestertum, das (aus der Perspektive der Reformatoren) in fundamenta-
lem Gegensatz zur Rechtfertigung handelte und sich in vielem der eigentlichen 
Hirtenaufgabe entfremdet hatte. Zudem wurde das Amt im Sinne eines durch 
den „character indelebilis“ (= unverlierbare Prägung) ontologisch geprägten 
und hervorgehobenen Priesterstandes verstanden, der den Laien gegenüber 
privilegiert war, höhere Würde besaß. Somit war die Kirche im landläufigen 
Verständnis in zwei unterschiedliche „Klassen“ geteilt: den Klerus und die 

4 Vgl. dazu die immer noch hochaktuelle Studie von Manfred Josuttis „Gesetzlichkeit in der 
Predigt der Gegenwart“, München 1966.

5 Vgl. die Studie der Theolog. Kommission der SELK „Das Amt der Kirche. Eine Wegweisung“, 
Hannover 1997 und „Amt, Ämter und Dienste in der SELK“, Lutherische Orientierung, hg. 
von der Kirchenleitung der SELK , Hannover o. J. (nach 2007), hier besonders S. 11 ff.
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Laienschaftt; U gab also „zweıerle1” Kırche Das hat Luther erkannt., dagegen
hat eiıdenschaftlıch angekämpft Überdies Wdadl der Epıiskopat Urc weltlı-
chen Mac  es1It7 korrumpıiert (dıe 1SCHNHOIe in der enrza in Perso-
nalunıcon auch Fuürsten, hatten also polıtısche Macht!'). während sıch zugle1c
e1ne zunehmende Einmischung weltliıcher Machtinhaber in kırchliche Angele-
genheıten abzeıchnete ( Vorformen des sogenannten „Landeskırchentums“ gab
U spatestens 1m 15 Jahundert; admınıstratıve und ge1istliıche Funktionen elen
zunehmend auseınander. zumeıst ZU chaden der ge1istliıchen Funktionen,
und diese konnten delegiert und V Oll unterschiedlichen Personen wahrgenom-
IMI werden., ÖOLadUus sıch dann 1m Jahrhundert dıe Konstruktion der Lan-
desherren als ‚Notbıischöte“ entwiıckelte. Solche „SUmMmMepISCOPT” übertrugen
iıhrerseıts iıhre „ge1istliche“ Amtsvollmacht auf nachgeordnete Instıtutionen WI1Ee
Konsıistorien und Superintendenten, ohne aber dıe „Verfügungsgewalt“ über
dıe Kırche damıt abzugeben).

Der Entstellung des kırchlichen Amtes einem Opferpriestertum stellten
dıe Reformatoren dıe bıblısche Bestimmung des Amtes entgegen, indem S1e
das Amt (wıeder mıt e1ner soter10log1ıschen /Zielsetzung verknüpften: „ut anc
n1dem I dıe „fTide Justificans” ach LV!| COHNSCUYUALLLUL instıtutum est mM1n1S-
terıum („solchen rechtfertigenden, selıgmachenden (Gilauben erlangen,
hat (1ott das Predigtamt eingesetzt und auf der Unterscheidung
(nıcht Trennung!) VOIlL weltlıcher und geistlicher Autorıtät bestanden (CA
VIIT") Unstrıttig Wdadl in jedem Fall aber der apostolısche rsprung des Amtes.,
se1INe tıftung Urc Chrıistus und dass sıch Chrıistus 1m Amtsträger repräa-
sentlilert. Dass Luther den Episkopat dus dem Apostolat hervorgehen sah. be-
legt eıläufg seINe Übersetzung VOILL Act 1,20 (INV GILLOKOIUTTV ACQBETO
E LEDUGC, Vulgata Episcopatum e1us accıpıat alter®; Luther übersetzt 1eTr Sd117z
unbefangen „SemIn Bıstum empfange e1in anderer“, während LIECUCIEC TextrevIisı1-
(LICH der Lutherbıibe lesen „SemIn Amt empfange e1n anderer‘‘).

Aus diesem Verständnıs des überkommenen Amtes erga sıch WI1Ee VOILL

elbst. dass dıe Amtsfrage in den Bekenntnisschrıften 1LLUT e1ner knappen, tast
beıläufigen Erörterung und Behandlung eAduriIite we1l keıne prinzıplelle Dıt-
ferenz. dıe etwa Amt und Ordınatıion verneınte., vorlag, somıt also auch e1ın
Anlass eiınem austführlichen Girundsatz-Artikel Diıe Gültigkeıt der Pries-
terweıhe wurde nıcht ın rage gestellt, der us richtete sıch Sd117z auf dıe
/Zielsetzung und Aufgabe des Amtes Folgerichtig wurden geweılhte Priester.
dıe ZUT Reformatıon übertraten, 1LLUTL in seltenen Ausnahmeftfällen „reordiniert”“.
Das ordınılerte Amt Wdadl keineswegs abgetan, ohl aber wurde Se1INeEe eigent-
1C und prıimäre Aufgabe in den Vordergrun: gerückt: dıe Verkündigung

BSLK 5
Hıerzu lese T1LLAIL AAVIIL, BSLK
/ıtat ALLS Salm 109  y LAX 108
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Laienschaft; es gab also „zweierlei“ Kirche. Das hat Luther erkannt, dagegen 
hat er leidenschaftlich angekämpft. Überdies war der Episkopat durch weltli-
chen Machtbesitz korrumpiert (die Bischöfe waren in der Mehrzahl in Perso-
nalunion auch Fürsten, hatten also politische Macht!), während sich zugleich 
eine zunehmende Einmischung weltlicher Machtinhaber in kirchliche Angele-
genheiten abzeichnete (Vorformen des sogenannten „Landeskirchentums“ gab 
es spätestens im 15. Jahundert; administrative und geistliche Funktionen fielen 
zunehmend auseinander, zumeist zum Schaden der geistlichen Funktionen, 
und diese konnten delegiert und von unterschiedlichen Personen wahrgenom-
men werden, woraus sich dann im 16. Jahrhundert die Konstruktion der Lan-
desherren als „Notbischöfe“ entwickelte. Solche „Summepiscopi“ übertrugen 
ihrerseits ihre „geistliche“ Amtsvollmacht auf nachgeordnete Institutionen wie 
Konsistorien und Superintendenten, ohne aber die „Verfügungsgewalt“ über 
die Kirche damit abzugeben). 

Der Entstellung des kirchlichen Amtes zu einem Opferpriestertum stellten 
die Reformatoren die biblische Bestimmung des Amtes entgegen, indem sie 
das Amt (wieder) mit einer soteriologischen Zielsetzung verknüpften: „ut hanc 
fidem [die „fides justificans“ nach CA IV!] consequamur institutum est minis-
terium ...“ („solchen [rechtfertigenden, seligmachenden] Glauben zu erlangen, 
hat Gott das Predigtamt eingesetzt ...“ CA V6) und auf der Unterscheidung 
(nicht Trennung!) von weltlicher und geistlicher Autorität bestanden (CA XX-
VIII7). Unstrittig war in jedem Fall aber der apostolische Ursprung des Amtes, 
seine Stiftung durch Christus und dass sich Christus im Amtsträger reprä-
sentiert. Dass Luther den Episkopat aus dem Apostolat hervorgehen sah, be-
legt beiläufig seine Übersetzung von Act. 1,20 (την επισκοπην αυτου λαβετω 
ετερος; Vulgata: Episcopatum eius accipiat alter8; Luther übersetzt hier ganz 
unbefangen „Sein Bistum empfange ein anderer“, während neuere Textrevisi-
onen der Lutherbibel lesen „Sein Amt empfange ein anderer“).

Aus diesem Verständnis des überkommenen Amtes ergab sich wie von 
selbst, dass die Amtsfrage in den Bekenntnisschriften nur einer knappen, fast 
beiläufigen Erörterung und Behandlung bedurfte – weil keine prinzipielle Dif-
ferenz, die etwa Amt und Ordination verneinte, vorlag, somit also auch kein 
Anlass zu einem ausführlichen Grundsatz-Artikel. Die Gültigkeit der Pries-
terweihe wurde nicht in Frage gestellt, der Fokus richtete sich ganz auf die 
Zielsetzung und Aufgabe des Amtes. Folgerichtig wurden geweihte Priester, 
die zur Reformation übertraten, nur in seltenen Ausnahmefällen „reordiniert“. 
Das ordinierte Amt war keineswegs abgetan, wohl aber wurde seine eigent-
liche und primäre Aufgabe in den Vordergrund gerückt: die Verkündigung 

6 BSLK 58.
7 Hierzu lese man CA XXVIII, BSLK 120ff.
8 Zitat aus Psalm 109, 8 = LXX 108, 8.
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des Evangelıums. Diıe Reformatıon akzentulerte dıies mıt dem Begrıff „Pre
dıgtamt“, den S1e€ bevorzugte und der dem reformatorıischen Amtsverständnıs
us:  TUC gab

Wiıe reagierte Luther
auftf dıe zeitgenössischen Amtsvorstellungen

und WIEe interpretier N ın heute?
Stellt 111a diese rage, WI1e sıch denn Luthers Verständnıs vVo ordınıerten

Amt geformt habe. werden darauf heute Sd117z unterschiedliche Antworten
gegeben. In der ege sıch aber in der jeweılıgen Antwort auch e1ne SPC-
ınlsche „Vorpragun:  ‚«6 des Autors wıieder: Welcher Luther für ıhn maßgebend
1st, welche vorgefasste Meınung (nıcht Erkenntni1s! über Luther ewahrt
und gesichert sehen ll

Nımmt 111a etwa den trühen Luther alleın ZU Mal[l3 er ınge, dann
1efern Nalıle Schrıtten dus den 1520er Jahren angeblıch schon alles, WdS se1n
Amtsverständnıs ausmacht. S1e gelten ın diesem uneingeschränkt und
relatıv unabhängı1g VOIlL iıhrem hıstorıschen Kontext. 1C dıe Kontroverse mıt
den theologıschen (Jegnern, nıcht dıe Streıitsıtuation bestimmen dann Luthers
Außerungen, sondern dıe angeblıch bereıts vorhandene Vo reformatorısche
Erkenntnis. Man wertet dıe Schrıften der 1L520er TE olglıc als Luthers
„reformatorısche Hauptschriften‘. £e1 Sstammt diese Bewertung erst dus

dem 19 Jahrhundert! Luther selbst schätzte se1INe Publıkationen anders e1N.
Ihm galten „De arbıtrıo“ 1525)”, dıe Katech1ismen ®ohl auch
das TO Bekenntn1is“ (Vom Abendmahl Chriıstı. Bekenntnis; 1528)” und
„Vvon den Konzılus und Kırchen SOWI1Ee dıe Schmalkaldıschen Artıkel
( als dıe wiıchtigsten; es Schrıiıtten. dıe eher V Oll dem „späteren”
Luther verfasst SINd. Und dıe Bekenntnisbildung in den lutherischen Kırchen
des 16 Jahrhunderts ist dem efolgt, S1e€ hat nıcht den „Ttrühen“ Luther ZU

Mal[l3 er ınge rhoben
DiIie heute we1lt verbreıtete Wertung und Rangordnung unter den Luther-

oschrıften mıt iıhrer Bevorzugung der Frühschriften verrat 1lemal, dass oder
ob 111a den trühen den alten Luther ausspıielt und b 111a den alten
Ende eher negatıv oder doch DOSItLV bewertet. Negatıve Wertung hat 7.1. iıhre
unbestreıitbare Berechtigung (man en 1LLUL Luthers unerträglichen uße-
LULNSCH in den späten Judenschriftten und se1Ine oft malllose Polemi1ik se1In

1e. We1iımarer Ausgabe WA)nM AlC. Aufl (W7) 16651
BSLK 5()1 UnNt« 545 I1

5. {T; A
12 5 5()9 {T; AVIU, 2145 I1

BSLK 4A07 I1
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des Evangeliums. Die Reformation akzentuierte dies mit dem Begriff „Pre-
digtamt“, den sie bevorzugte und der dem reformatorischen Amtsverständnis 
Ausdruck gab. 

3) Wie reagierte Luther  
auf die zeitgenössischen Amtsvorstellungen  

und wie interpretiert man ihn heute?

Stellt man diese Frage, wie sich denn Luthers Verständnis vom ordinierten 
Amt geformt habe, so werden darauf heute ganz unterschiedliche Antworten 
gegeben. In der Regel findet sich aber in der jeweiligen Antwort auch eine spe-
zifische „Vorprägung“ des Autors wieder: Welcher Luther für ihn maßgebend 
ist, welche vorgefasste Meinung (nicht Erkenntnis!) über Luther er bewahrt 
und gesichert sehen will. 

Nimmt man etwa den frühen Luther allein zum Maß aller Dinge, dann 
liefern seine Schriften aus den 1520er Jahren angeblich schon alles, was sein 
Amtsverständnis ausmacht. Sie gelten in diesem Falle uneingeschränkt und 
relativ unabhängig von ihrem historischen Kontext. Nicht die Kontroverse mit 
den theologischen Gegnern, nicht die Streitsituation bestimmen dann Luthers 
Äußerungen, sondern die angeblich bereits vorhandene volle reformatorische 
Erkenntnis. Man wertet die Schriften der 1520er Jahre folglich als Luthers 
„reformatorische Hauptschriften“. Dabei stammt diese Bewertung erst aus 
dem 19. Jahrhundert! Luther selbst schätzte seine Publikationen anders ein. 
Ihm galten „De servo arbitrio“ (1525)9, die Katechismen (1529)10, wohl auch 
das „Große Bekenntnis“ (Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis; 1528)11 und 
„Von den Konziliis und Kirchen“ (1539)12 sowie die Schmalkaldischen Artikel 
(1536/38)13 als die wichtigsten; alles Schriften, die eher von dem „späteren“ 
Luther verfasst sind. Und die Bekenntnisbildung in den lutherischen Kirchen 
des 16. Jahrhunderts ist dem gefolgt, sie hat nicht den „frühen“ Luther zum 
Maß aller Dinge erhoben. 

Die heute weit verbreitete Wertung und Rangordnung unter den Luther-
schriften mit ihrer Bevorzugung der Frühschriften verrät allemal, dass oder 
ob man den frühen gegen den alten Luther ausspielt und ob man den alten am 
Ende eher negativ oder doch positiv bewertet. Negative Wertung hat z.T. ihre 
unbestreitbare Berechtigung (man denke nur an Luthers unerträglichen Äuße-
rungen in den späten Judenschriften und seine oft maßlose Polemik gegen sein 

9 Siehe Weimarer Ausgabe (WA) 18,600 ff; Walch 2. Aufl. (W2) XVIII, 1668ff.
10 BSLK 501 ff und 545 ff.
11 WA 26,261 ff; W2 XX, 894ff.
12 WA 50, 509 ff; W2 XVI, 2145 ff.
13 BSLK 407 ff.
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Lebensende), ist aber heute auch viellac bedingt Urc e1n zeıtgeistkonfor-
ICS „ D0 geht U heute nıcht mehr“ und rag damıt heutige Siıchtweisen in dıe
Bewertung 1n S1e spe1isen sıch aber äufig d u SdL1Z anderen als lutherischen
Posıtionen. Das gılt in erster Linıie für dıe Beurte1ulung VOIlL Luthers Sakraments-
trömmigkeıt, nıcht zuletzt aber auch in ezug auf sgeınen Kırchen- und Amts-
begrıff.

Man annn Oolches eutlil1c blesen etwa Thomas Kaufmanns gewaltıiger
„Geschichte der Reformatıon in Deutschland“““*. Heınz Schillings „„Mar-
tın Luther. Rebell in e1ner eıt des Umbruchs‘“> oder Lyndal Ropers „Der
Mensch Martın Luther. Diıe Biographie  “16. Ich nde U erstaunlıch, WI1Ee
n1g selbstkrıtisch diese Autoren schreıben, iıhre eigenen Vorprägungen aum
reflektieren und damıt iıhre eigenen Ausgangsposııtionen SdI nıcht hınterfira-
SC Immer konstatieren S1e be1 Luther 524/25 einen TuC und ZW dl mıt
dem uflammen der Kontroversen mıt Karlstadt, Muntzer, Zwinglı
das Heılıge Abendmahl, mıt Luthers Abgrenzung dıe Schwärmer und
Täuter und mıt dem Bauernkrieg. Be1 Schulling hest 111a V Oll eiınem törm-
lıchen chwenk Luthers („Wendepunkt‘) vVo Modell der Gremenide-Kırche
ZUT Fuüursten- und Obrıigkeıitskırche „Zufluc be1 den Obrigkeiten‘““), ‚„ V OTL
der S- ZUX ausschlıielßlic obrıgkeıtlıch bestimmten Fuüursten- oder ag1s-
tratsreformci] ® V Oll e1ner „Universalretorm“ ZUT „Partıkularen Reformation“‘“?
(was den Verlust der gesamtkırchlichen Perspektive be1 Luther unterstellt). Das
es ist JEWISS nıcht völlıg abwegıg und daneben. denn 524/25 sınd be1
Luther AÄnderungen, CUC Akzentsetzungen, CUC Perspektiven erkennen:
Urc dıe Bauernkriegserfahrung tormte sıch in der JTat se1INe /Z/we1ıi-Re-
gımenten-Lehre d u (erstmalıg assbar und 1m Abendmahlsstreıt rückt
dıe Realpräsenzfrage 1ns Zentrum und überlagert dıe rage ach dem
Opfercharakter, dıe hıs ın bestimmend WAdl, verdrängt S1e aber nıcht Sd11Z.
Denn Luther sıieht sıch in einen „Zweıl-Fronten-Krieg“ gestellt. ber trıfft U

WITKIIIC ımmer den Sachverhalt, WLLE 111a be1 ıhm einen törmlıchen TUuC.
e1ne en konstatıert, oder wırd, W CLLLL ıhm e1n olcher TUuUC unterstellt
wırd, e{ waAas ın Luther hıneimproJNZIiert, WdS V Oll ıhm SdI nıcht gewollt, erstrebt.
intendiert wurde? 1bt U nıcht vielmehr be1 den betreffenden Autoren präju-
dızıierende Posıtionen, dıe 111a doch füglıch hınterfragen ollte? Das ist m.E
beispielswe1ise be1 Kaufmann der Fall, der unbedingt das „Priestertum er
Gläubigen“ ZU entscheidenden Erkenntnisgewinn der lutherischen Reforma-
tion hochstilisıeren 11l

Berlın 2016
15 Unchen.  ‚y Aufl 2017
16 ra:  ur  ' Aufl 2016
1/ Schilling, 309
15

19
Ebd. 3509
Wiıe Änm. 15
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Lebensende), ist aber heute auch vielfach bedingt durch ein zeitgeistkonfor-
mes „So geht es heute nicht mehr“ und trägt damit heutige Sichtweisen in die 
Bewertung ein. Sie speisen sich aber häufig aus ganz anderen als lutherischen 
Positionen. Das gilt in erster Linie für die Beurteilung von Luthers Sakraments-
frömmigkeit, nicht zuletzt aber auch in Bezug auf seinen Kirchen- und Amts-
begriff.

Man kann solches deutlich ablesen etwa an Thomas Kaufmanns gewaltiger 
„Geschichte der Reformation in Deutschland“14, an Heinz Schillings „Mar-
tin Luther, Rebell in einer Zeit des Umbruchs“15 oder Lyndal Ropers „Der 
Mensch Martin Luther, Die Biographie“16. Ich finde es erstaunlich, wie we-
nig selbstkritisch diese Autoren schreiben, ihre eigenen Vorprägungen kaum 
reflektieren und damit ihre eigenen Ausgangspositionen gar nicht hinterfra-
gen. Immer konstatieren sie bei Luther um 1524/25 einen Bruch, und zwar mit 
dem Aufflammen der Kontroversen mit Karlstadt, Müntzer, Zwingli u. a. um 
das Heilige Abendmahl, mit Luthers Abgrenzung gegen die Schwärmer und 
Täufer und mit dem Bauernkrieg. Bei Schilling liest man von einem förm-
lichen Schwenk Luthers („Wendepunkt“) vom Modell der Gemeinde-Kirche 
zur Fürsten- und Obrigkeitskirche („Zuflucht bei den Obrigkeiten“17), „von 
der Volks- zur ausschließlich obrigkeitlich bestimmten Fürsten- oder Magis-
tratsreform“18, von einer „Universalreform“ zur „Partikularen Reformation“19 
(was den Verlust der gesamtkirchlichen Perspektive bei Luther unterstellt). Das 
alles ist gewiss nicht völlig abwegig und daneben, denn um 1524/25 sind bei 
Luther Änderungen, neue Akzentsetzungen, neue Perspektiven zu erkennen: 
durch die Bauernkriegserfahrung z. B. formte sich in der Tat seine Zwei-Re-
gimenten-Lehre aus (erstmalig fassbar 1523), und im Abendmahlsstreit rückt 
die Realpräsenzfrage ins Zentrum und überlagert z. T. die Frage nach dem 
Opfercharakter, die bis dahin bestimmend war, verdrängt sie aber nicht ganz. 
Denn Luther sieht sich in einen „Zwei-Fronten-Krieg“ gestellt. Aber trifft es 
wirklich immer den Sachverhalt, wenn man bei ihm einen förmlichen Bruch, 
eine Wende konstatiert, oder wird, wenn ihm ein solcher Bruch unterstellt 
wird, etwas in Luther hineinprojiziert, was von ihm gar nicht gewollt, erstrebt, 
intendiert wurde? Gibt es nicht vielmehr bei den betreffenden Autoren präju-
dizierende Positionen, die man doch füglich hinterfragen sollte? Das ist m.E. 
beispielsweise bei Kaufmann der Fall, der unbedingt das „Priestertum aller 
Gläubigen“ zum entscheidenden Erkenntnisgewinn der lutherischen Reforma-
tion hochstilisieren will.

14 Berlin 2009/ 2016.
15 München, 4. Aufl. 2017.
16 Frankfurt, 3. Aufl. 2016.
17 Schilling, l. c., 309.
18 Ebd., 359.
19 Wie Anm. 18.
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In den reformatorıschen Frühschrıften VOILL 52{) (Adelsschrift“”, De CAdUV-
tivıtate Babylonica*, Von der Freiheıt e1INes Christenmenschen““) außert sıch
Luther in eftiger, einseltiger Polemik Rom und das. WdS Rom
‚„„dus der Kırche Christı emacht hat‘“ Nachdem aber Tleben MUuSsste, WdS

dıe „Schwärmer“. dıe „Sakramentierer“ (angefangen mıt Karlstadt, dann
Muntzer, Zwinglı, Bucer, spater Calvın und deren Gesinnungsverwandten
W1e Schwenktfeld u.a.) anrıchteten, ffnete sıch ıhm ohl eine erweıterte.,
aber keineswegs total CUC Perspektive. Weıl alle, auch dıe 1520er Schrıiften,
Gelegenheıiutsschriften hat Luther nıchts davon OrTmMlıc wıderruten
(warum auch’?), ohl aber antänglıche Posıtionen modiNzıiert und erganzt In-
teressanterwe1lse 111a beım späteren Luther aum JE eiınen Rückbezug
auf] CLE Frühschrıften Und WCI heute in der Lutherdeutung be1 dem „trühen
Luther autfhört und den äalteren, weıl peimlıc und nıcht in ULLSCIE eıt Das-
send. verdrängt, perpetulert e1in Lutherbiuld. das mehr das 19 und 20 als das
21 Jahrhundert spiegelt.

Halten WIT test Luther ist nıcht dHSCINCSSCH erfasst, WLLE 111a be1 54)
oder uUurz danach estehen bleıibt und se1INe späateren Aussagen verdrängt. Das
gılt gerade auch für se1In Verständnıs vVo ordınıerten Amt Luther ist CS der
in der Kırche keineswegs dıe herkömmlıchen Strukturen Urc e1n „bruder-
schaftlıches  «‘ Modell ersetizen wıll, der Laıien nıcht „unberufen“ amtıeren
lässt23 sondern vielmehr (freıliıch auf kurfürstliche Anweısung) ab 555 dıe
gelmäßıigen Ordinationen ın Wıttenberg einführt. damıt U ordınıerte Amtsträ-
SCI sınd. dıe 1m Kurfürstentum amtıeren. Und der in den Schmalkaldıschen
TuUukKeln 535 estlegt: „Darumb annn dıe Kırche nımmermehr bal} regıert und
erhalten } werden. denn dass WIT alle unter einem aup Chrıisto en und
dıe 1SCHOIe alle gleich ach dem Ampt (ob S1e ohl ungleı1c. ach den Gaben)
Ne1ßig halten ın einträchtiger ehre, Glauben. Sakramenten, ebe-
ten und erken der 1e eic Wiıe Hıeronymus schreıbt, dass dıe Priester

Alexandrıa sämptlıch und ingeme1ın dıe Kırchen regıierten, WI1Ee dıe Apostel
auch getan und hernach alle 1SCHOIe in der SdHZCH Chrıstenheıt, hıs der aps
sgeiInen Kopf über alle erhub““4 Und b 111a dıe 1eTr genannten „Bıschöte"
ohne welıteres mıt den Pfarrern gleichsetzen annn (Wwıe U dıe 1L520er Schrıiıtten.
oberfächlıe gelesen, vielleicht nahelegen). ist zumındest zweıtelhaft 535
wusste doch jedermann, WdS „Bıschöfe" und WdS „Pfarrer“ und WI1e
S1e€ sıch unterschleden. Luther ogreıft das bekannte Hıeronymus-Modell auf.
wendet U das Papsttum, ordert kollektive Leıtung der Kırche Urc

A0 ÄN den chrıstliıchen del deutscher Natıon VL des chrıistliıchen Standes Besserung,
W 2766 I1

De captıvıtate Babylonıca eccles12e praeludıum, 49’7 {T; W AJ1A  5 I1
z° {T; AJ1A  5 08 O
AA 1e. unten Nm.
2A4 AÄrt. MMalc LL BSLK 430
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In den reformatorischen Frühschriften von 1520 (Adelsschrift20, De cap-
tivitate Babylonica21, Von der Freiheit eines Christenmenschen22) äußert sich 
Luther in heftiger, einseitiger Polemik gegen Rom und gegen das, was Rom 
„aus der Kirche Christi gemacht hat“. Nachdem er aber erleben musste, was 
die „Schwärmer“, die „Sakramentierer“ (angefangen mit Karlstadt, dann 
Münt zer, Zwingli, Bucer, später Calvin und deren Gesinnungsverwandten 
wie Schwenkfeld u.a.) anrichteten, öffnete sich ihm wohl eine erweiterte, 
aber keineswegs total neue Perspektive. Weil alle, auch die 1520er Schriften, 
Gelegenheitsschriften waren, hat Luther nichts davon förmlich widerrufen 
(warum auch?), wohl aber anfängliche Positionen modifiziert und ergänzt. In-
teressanterweise findet man beim späteren Luther kaum je einen Rückbezug 
auf jene Frühschriften. Und wer heute in der Lutherdeutung bei dem „frühen“ 
Luther aufhört und den älteren, weil peinlich und nicht in unsere Zeit pas-
send, verdrängt, perpetuiert ein Lutherbild, das mehr das 19. und 20. als das 
21. Jahrhundert spiegelt. 

Halten wir fest: Luther ist nicht angemessen erfasst, wenn man bei 1520 
oder kurz danach stehen bleibt und seine späteren Aussagen verdrängt. Das 
gilt gerade auch für sein Verständnis vom ordinierten Amt. Luther ist es, der 
in der Kirche keineswegs die herkömmlichen Strukturen durch ein „bruder-
schaftliches“ Modell ersetzen will, der Laien nicht „unberufen“ amtieren 
lässt23, sondern vielmehr (freilich auf kurfürstliche Anweisung) ab 1535 die re-
gelmäßigen Ordinationen in Wittenberg einführt, damit es ordinierte Amtsträ-
ger sind, die im Kurfürstentum amtieren. Und der in den Schmalkaldischen 
Artikeln 1538 festlegt: „Darumb kann die Kirche nimmermehr baß regiert und 
erhalten [!] werden, denn dass wir alle unter einem Häupt Christo leben und 
die Bischofe alle gleich nach dem Ampt (ob sie wohl ungleich nach den Gaben) 
fleißig zusammen halten in einträchtiger Lehre, Glauben, Sakramenten, Gebe-
ten und Werken der Liebe etc. Wie S. Hieronymus schreibt, dass die Priester 
zu Alexandria sämptlich und ingemein die Kirchen regierten, wie die Apostel 
auch getan und hernach alle Bischofe in der ganzen Christenheit, bis der Bapst 
seinen Kopf über alle erhub“24. Und ob man die hier genannten „Bischöfe“ so 
ohne weiteres mit den Pfarrern gleichsetzen kann (wie es die 1520er Schriften, 
oberflächlich gelesen, vielleicht nahelegen), ist zumindest zweifelhaft. 1538 
wusste doch jedermann, was „Bischöfe“ und was „Pfarrer“ waren und wie 
sie sich unterschieden. Luther greift das bekannte Hieronymus-Modell auf, 
wendet es gegen das Papsttum, fordert kollektive Leitung der Kirche – durch 

20 An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung, WA 6, 
404ff; W2 X, 266 ff.

21 De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium, WA 6, 497 ff; W2 XIX, 4 ff.
22 WA 7, 20 ff; W2 XIX, 986 ff.
23 Siehe unten Anm.36.
24 Art. Smalc. II, 3, 9; BSLK 430.
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dıe Bıschöte! Er hat bekanntlıc 54° 1KOLauUs V Oll MSCOT als Bıschof V Oll

aumburg eingeführt, 545 corg V Oll Anhalt als Bıschoft von Merseburg. Das
Bıschofsamt als olches wırd ehben nıcht verworten. sondern 1LLUT Nalıle Perver-
tıerung. e1cCNes gılt VOo  = Priester- (d.h dem ordınıerten) Amt der Kırche Von
einem Laienregiment aber ist schon SdI keiıne Rede

Annäaherungen Luther
ber Luthers Amtsverständnıs ist vıiel geschriıeben worden. U sınd gute WI1Ee
auch fragwürdıge Publıkationen. An dieser Stelle annn U 1LLUT e1ne grobe
/usammenfassung ogehen. auf dıe Erörterung der Detaıls WI1Ee auf Belege wırd
verzıchtet.
a) Luther trıfft auf eine Zweıteiulung, Ja Aufspaltung der Kırche (ın Klerus

und Laıien), dıe als unbıblisch verwirtt. Er konstatılert: Es g1bt keıne
Z7WeI1 „Stände“, sondern 1LLUT eiınen an eiınen Leıb Chrıstı. e1in „heılıg
chrıstliıch Volk‘“ Denn „Stand“ bezeıchnet in diıesem /usammenhang be1
Luther keıne ontologısche oder Juriıdische KategorIie, vielmehr sınd alle
Christen Urc dıe aulfe „geistliıchen Standes”, WI1Ee nachdrücklıch her-
vorhebt
Daraus erg1bt sıch bereıts, dass Amtsträger und Greme1unde., we1l S1e e1ne
Einheıt bılden, auf einander bezogen sınd. für eiınander da sınd. einander
edingen und brauchen. Das Amt ist JTlemal e1n Dıienst-Amt, eın Herr-
chafts- oder acht-Am Amtsträger en der (1 meılınde dıenen,sınd
ıhr aber nıcht unterworten och leıtet sıch ıhr Amt V Oll der (rTemelınde ab
Umgekehrt kommt der La:enscha e1in Diıenst Amt für dıe Amtsträ-
SCI beten., den achwuchs der Pfarrerschaft bereıitzustellen und U-

bılden. den Unterhalt der Pfarrer gewährleısten. Dass U 1LLUL e1ne Kırche
g1bt ın wechselseıtiger Dıenstbezogenheıt, auch und gerade in iıhrer sıcht-
baren Gestalt, hat Luther nıe d u dem Auge verloren.

C) Gegenüber der römıschen Entstellung, WI1Ee S1e sıch für Luther 1m Ver-
ständnıs VOILL eınem Opferpriestertum und ın der Auffassung VOILL eınem
„höheren Stande des Klerus darstellt, akzentulert Luther dıe Funktion
ne das ordınıerte Amt darauf reduzıieren), also das „Wotür“ das
Amt da nämlıch für dıe Wortverkündıigung und Sakramentsverwal-
tung, und betont wen1ger das Personale., „Wer“” dıe Funktionen ausubt.
Vorrang1g und unverzıchtbar ist ıhm. dass das Wort (1ottes verkündıgt,
dıe Sakramente verwaltet werden. In der polemıschen Sıtuation, in dıe
sıch 52{) gestellt sah. erg1bt sıch dann sehr leicht das Bıld. als leıte das
Amt WEe1 vermeıntlıch „allen“‘ gegeben dus der (rTeme1nde und der V Oll

ıhr ausgehenden erutfung ab ber aneben bleibt U immer auch be1 der
Ableıtung dus der tıftung Chrıstı Helmut Lieberg pricht eshalb VOILL

einer „Zweıpolıigkeıt VOILL Luthers Amtslehre“, also einer doppelten Be-
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die Bischöfe! Er hat bekanntlich 1542 Nikolaus von Amsdorff als Bischof von 
Naumburg eingeführt, 1545 Georg von Anhalt als Bischof von Merseburg. Das 
Bischofsamt als solches wird eben nicht verworfen, sondern nur seine Perver-
tierung. Gleiches gilt vom Priester- (d.h. dem ordinierten) Amt der Kirche. Von 
einem Laienregiment aber ist schon gar keine Rede. 

4) Annäherungen an Luther

Über Luthers Amtsverständnis ist viel geschrieben worden, es sind gute wie 
auch fragwürdige Publikationen. An dieser Stelle kann es nur um eine grobe 
Zusammenfassung gehen, auf die Erörterung der Details wie auf Belege wird 
verzichtet.
a) Luther trifft auf eine Zweiteilung, ja Aufspaltung der Kirche (in Klerus 

und Laien), die er als unbiblisch verwirft. Er konstatiert: Es gibt keine 
zwei „Stände“, sondern nur einen Stand, einen Leib Christi, ein „heilig 
christlich Volk“. Denn „Stand“ bezeichnet in diesem Zusammenhang bei 
Luther keine ontologische oder juridische Kategorie, vielmehr sind alle 
Christen durch die Taufe „geistlichen Standes“, wie er nachdrücklich her-
vorhebt.

b) Daraus ergibt sich bereits, dass Amtsträger und Gemeinde, weil sie eine 
Einheit bilden, auf einander bezogen sind, für einander da sind, einander 
bedingen und brauchen. Das Amt ist allemal ein Dienst-Amt, kein Herr-
schafts- oder Macht-Amt. Amtsträger haben der Gemeinde zu dienen,sind 
ihr aber nicht unterworfen noch leitet sich ihr Amt von der Gemeinde ab. 
Umgekehrt kommt der Laienschaft ein Dienst am Amt zu: für die Amtsträ-
ger zu beten, den Nachwuchs der Pfarrerschaft bereitzustellen und auszu-
bilden, den Unterhalt der Pfarrer zu gewährleisten. Dass es nur eine Kirche 
gibt in wechselseitiger Dienstbezogenheit, auch und gerade in ihrer sicht-
baren Gestalt, hat Luther nie aus dem Auge verloren.

c) Gegenüber der römischen Entstellung, wie sie sich für Luther im Ver-
ständnis von einem Opferpriestertum und in der Auffassung von einem 
„höheren“ Stande des Klerus darstellt, akzentuiert Luther die Funktion 
(ohne das ordinierte Amt darauf zu reduzieren), also das „Wofür“ das 
Amt da ist, nämlich für die Wortverkündigung und Sakramentsverwal-
tung, und betont weniger das Personale, „Wer“ die Funktionen ausübt. 
Vorrangig und unverzichtbar ist ihm, dass das Wort Gottes verkündigt, 
die Sakramente verwaltet werden. In der polemischen Situation, in die er 
sich 1520 gestellt sah, ergibt sich dann sehr leicht das Bild, als leite er das 
Amt (weil vermeintlich „allen“ gegeben) aus der Gemeinde und der von 
ihr ausgehenden Berufung ab. Aber daneben bleibt es immer auch bei der 
Ableitung aus der Stiftung Christi (Helmut Lieberg spricht deshalb von 
einer „Zweipoligkeit von Luthers Amtslehre“, also einer doppelten Be-
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ogründung des Amtes sowchl dus dem „allgemeınen Priestertum“ WI1Ee dus

göttlıcher Einsetzung“”). Fuür Luther und Melanc  on trıtt dıe Ordınatıon
1LLUT scheinbar ın den Hıntergrund, Wdadl und 1e aber als solche. etfreıt
VOILL „zugewachsenen Rıten WI1Ee Salbung, Tonsurschnitt („Platten“
dgl., unbestrıtten. S1e wırd 525 dem corg Rorer erteılt. 527 olfgang
Schwan., 529 Miıchel Mulleberg und abh 535 regelmäßıg vollzogen, zent-
ral für das Kurfürstentum in Wıttenberg. Denn diıesem Zeıtpunkt Wdadl

dıe Aussıcht auf e1ne ınıgung mıt den Römischen NacC ugsburg
gescheıtert und der /ugang VOILL bıschöflich Ordimierten Urc „„Konversı-
on  «C begann versiegen.
Luther betont nachdrücklıch den Unterschie zwıschen eınem Dienst-
und eınem acht-Amt., analog den beıden Reichen/Regierweisen (1ottes.
Ohne Gemeimndebezug also e1ne hörende/empfangende Greme1nde) annn
stıftungsgemäße Amtsausübung SdI nıcht erfolgen. Sa gesehen „„kons
-tıtulert“ dıe (tTeme1nde das Amt. olglıc g1bt U tortan keıne bloßen
„Altarısten“ ach damals herkömmlıchen Muster mehr. dıe sıch auf
bloßen Vollzug des Rıtuals der Eucharıstie auch ohne anwesende (1e-
meınde beschränkten.

c) Fur Luther steht außer rage, dass Chrıstus selbst der Ordınator der
Urc den menschlıchen Amtstrager handelt. WI1Ee prasent ist 1m Amt
und in dessen Verkündigung (das hat Jonathan Mumme ın einer überzeu-
genden Studıie eutil1ic herausgearbeitet“®). Der Amtstrager repräsentiert
Chrıstus und ist dessen erkzeug.

Luther und das
„Priestertum aller Gläubigen“

Miıt dem Abstand er ist’s Abwertung”? vVo „alten“, reıtfen Luther und mıt
Fokussierung auf den „trühen hat sıch e1ine Ableıtung des Amtes dus dem
„Priestertum er Gläubigen etablıert. dıe heute nahezu unangefochten und
unhınterfragt ın Luther hıneingelesen und ıhm zugeschrıieben, Ja als Kern-
stück und entscheidende Errungenschaft der Reformatıon ausgegeben wIırd.
Thomas Kaufmann, Heınz Schulling, Lyndal Roper“” und viele andere sınd
aliur Kronzeugen. Das hat e1ne weıt zurückreichende Ursprungsgeschichte.

Diıe Bekenntnisbildung des Jahrhunderts hatte Ja, WI1e oben bereıts 1 -

wähnt., der tıftung des Amtes., dem Amtsverständnıs, der Ordınatıiıon keıne
ausführliche Lehrdarstellung gew1dmet. Diıe einschlägıgen Lehraussagen W d-

Aö Helmut Lieberg, A mt und ()rdınatıion beı L uther ınd Melanc:!  ‚y Göttingen 1962 bes 235 1
/ OnNnatLhan Mumme, Dhe Prasenz C hrıstı 1 Amt. Göttingen 2015
AF 1e. ben Änm. 13  „ l  ' 15
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gründung des Amtes sowohl aus dem „allgemeinen Priestertum“ wie aus 
göttlicher Einsetzung25). Für Luther und Melanchthon tritt die Ordination 
nur scheinbar in den Hintergrund, war und blieb aber als solche, befreit 
von „zugewachsenen“ Riten wie Salbung, Tonsurschnitt („Platten“) u. 
dgl., unbestritten. Sie wird 1525 dem Georg Rörer erteilt, 1527 Wolfgang 
Schwan, 1529 Michel Mulleberg und ab 1535 regelmäßig vollzogen, zent-
ral für das Kurfürstentum in Wittenberg. Denn zu diesem Zeitpunkt war 
die Aussicht auf eine Einigung mit den Römischen (nach Augsburg 1530) 
gescheitert und der Zugang von bischöflich Ordinierten durch „Konversi-
on“ begann zu versiegen.

d) Luther betont nachdrücklich den Unterschied zwischen einem Dienst- 
und einem Macht-Amt, analog den beiden Reichen/Regierweisen Gottes. 
Ohne Gemeindebezug (also eine hörende/empfangende Gemeinde) kann 
stiftungsgemäße Amtsausübung gar nicht erfolgen. So gesehen „kons 
-tituiert“ die Gemeinde das Amt. Folglich gibt es fortan keine bloßen  
„Altaristen“ nach damals herkömmlichen Muster mehr, die sich auf  
bloßen Vollzug des Rituals der Eucharistie – auch ohne anwesende Ge-
meinde – beschränkten. 

e) Für Luther steht außer Frage, dass Christus selbst der Ordinator ist, der 
durch den menschlichen Amtsträger handelt, so wie ER präsent ist im Amt 
und in dessen Verkündigung (das hat Jonathan Mumme in einer überzeu-
genden Studie deutlich herausgearbeitet26). Der Amtsträger repräsentiert 
Christus und ist dessen Werkzeug.

5) Luther und das  
„Priestertum aller Gläubigen“

Mit dem Abstand (oder ist’s Abwertung?) vom „alten“, reifen Luther und mit 
Fokussierung auf den „frühen“ hat sich eine Ableitung des Amtes aus dem 
„Priestertum aller Gläubigen“ etabliert, die heute nahezu unangefochten und 
unhinterfragt in Luther hineingelesen und ihm zugeschrieben, ja als Kern-
stück und entscheidende Errungenschaft der Reformation ausgegeben wird. 
Thomas Kaufmann, Heinz Schilling, Lyndal Roper27 und viele andere sind 
dafür Kronzeugen. Das hat eine weit zurückreichende Ursprungsgeschichte. 

Die Bekenntnisbildung des 16. Jahrhunderts hatte ja, wie oben bereits er-
wähnt, der Stiftung des Amtes, dem Amtsverständnis, der Ordination keine 
ausführliche Lehrdarstellung gewidmet. Die einschlägigen Lehraussagen wa-

25 Helmut Lieberg, Amt und Ordination bei Luther und Melanchthon, Göttingen 1962, bes. 235 ff.
26 Jonathan Mumme, Die Präsenz Christi im Amt, Göttingen 2015.
27 Siehe oben Anm. 13, 14, 15.
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11 alle relatıv NnNapp gefasst: V28, dazu dıe Aus-
führungen ın der pologıe und den Schmalkaldıschen TUuKeln beschränken
sıch in der JTat auf Grundaussagen.

Dieser Sachverha wurde mıt zunehmendem Abstand VOILL der eıt der Be-
kenntnıisbildung und angesıichts der gegenreformatorıischen Posıtionierung 1m
Irıdentinum als erhebliche uCcC empfunden. Dıe Theologen der lutherischen
Hochorthodox1ie hatten S1e teiılweıise tfüllen unternommen. ber erst der Pıe-
t1smus mıt selIner Betonung der praktızıerten Frömmuigkeıt, dem Konzept VOILL

e1ner „Ecclesiola in eccles1ia”“. dus se1lNer Orthodoxie-Feindlichken und in QE1-
1LLCI spiegelbildlıchenähe ZUT Aufklärung tand mıt der Idee des „Priestertums
er Gläubigen“ einer vermeınntliıchen LOösung des TODIEMS „Priestertum
er Gläubigen“ Wdadl TE111C gegenüber Luther e{t{was Neues. Denn der Begrıff
„Priestertum er Gläubigen sıch be1 Luther nıcht! In keıner se1INer
Schrıften taucht wl auf. ebensowen1g in den Bekenntnisschriften. Luther und
dıe Bekentnisse benutzen ıhn nıcht ber 111a darf fragen, b nıcht dıe Sa-
che als solche be1 Luther en SEe1 Dazu hat Tımothy Wengert d u den
USA 1m Jahr 2008 e1ne bemerkenswerte Studıie vorgelegt mıt dem 1ıte „The
Priesthood of AIl behlevers and other Pıous Myths‘©*. S1e ist inzwıschen auch
in deutscher Übersetzung haben“* In Deutschlan: wurde S1e bısher aum
(und, WLLE doch. dann ablehnend) wahrgenommen”. Ich stutze mıch 1m tol-
genden auf diese Untersuchung.

Demnach steht test erst 150 TE ach Luther kommt der Begrıiff auf.
nämlıch be1 Phılıpp Spener 71705) in selInen „Pıa Desıder1a“ VOILL 6/5
Spener redet da vVo „geistliıchen Priestertum“. ezieht U aber ausschlıeli-
ıch auf dıe Laılen. Interessanterwe1lise bringt damıt eine Unterscheidung
VOILL zwelerle1 Chrıisten aufs CUC 1ns Dıel, nämlıch zwıschen den „wahrha
Gläubigen (eccles1i0la) und der breıten Masse der Kırchglieder (eccles1a):; be1
Luther U Klerus und Lalen. Diese Aufteılung hatte Luther 1LLULL gerade
überwınden wollen. Von den ntängen des Pıetismus. der Speners Idee sofort
aufgreıft, pflanzt sıch der (iedanke 1ns 19 Jahrhundert tort Es 1ldeten sıch

x 5 anCcC ıdem COIISCUOLULLALILLL. Instıtutum 51 mMıNısterımumM docendı evangelı el porriıgendiı
U

sacramenta””, BSLK 5
}°} C111 debeat 1n eccles1a publıce docere AallLl SACTAMENTLA admınıstrare 155e rıte vocatus””;
1er 1st e Bıllıgzung d1eses Artıkel Urc e ( onfutatıon aufschlussreıich, S1Ee wırd 1n der
pologıe zustimmend erwähnt: vel ferner Melanchthons /usatz MAesem Artıkel 1n der
arlata VL 1540 „SICUL el Paulus praecıpıt Tıto, ul 1n cCivıtatıbus Presbyteros constıituat"®, WAd>Ss

ach Vilmar (Dıie TE V} geistliıchen Amt  ' Marburg ınd Leipzıg 1870 741 dem „rıte”
den ınn beıilegt, „1N apostolıscher Sukzession stehend“* (vgl Wılhelm Maurer, Pfarrerrecht

A()
Un Bekenntni1s, 25 Anm.27).
BSLK 120 I1
Tımothy Wengert, „Priesthood, Pastors, Bıshops  .. Mınneapolıs, MN USA, 2008 1-372

A

AA
In Lutherıische eıtrage Nr.
1e. Rezension der S-Ausgabe (Anm 29) Urc Sabıne Hermisson 1n der Theologıischen
Lıteraturzeitung 135 (2010)
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ren alle relativ knapp gefasst: CA V28, CA XIV29, CA XXVIII30, dazu die Aus-
führungen in der Apologie und den Schmalkaldischen Artikeln beschränken 
sich in der Tat auf Grundaussagen.

Dieser Sachverhalt wurde mit zunehmendem Abstand von der Zeit der Be-
kenntnisbildung und angesichts der gegenreformatorischen Positionierung im 
Tridentinum als erhebliche Lücke empfunden. Die Theologen der lutherischen 
Hochorthodoxie hatten sie teilweise zu füllen unternommen. Aber erst der Pie-
tismus mit seiner Betonung der praktizierten Frömmigkeit, dem Konzept von 
einer „Ecclesiola in ecclesia“, aus seiner Orthodoxie-Feindlichkeit und in sei-
ner spiegelbildlichen Nähe zur Aufklärung fand mit der Idee des „Priestertums 
aller Gläubigen“ zu einer vermeintlichen Lösung des Problems. „Priestertum 
aller Gläubigen“ war freilich gegenüber Luther etwas Neues. Denn der Begriff 
„Priestertum aller Gläubigen“ findet sich bei Luther – nicht! In keiner seiner 
Schriften taucht er auf, ebensowenig in den Bekenntnisschriften. Luther und 
die Bekentnisse benutzen ihn nicht. Aber man darf fragen, ob nicht die Sa-
che als solche bei Luther zu finden sei. Dazu hat Timothy Wengert aus den 
USA im Jahr 2008 eine bemerkenswerte Studie vorgelegt mit dem Titel „The 
Priesthood of All believers and other Pious Myths“31. Sie ist inzwischen auch 
in deutscher Übersetzung zu haben32. In Deutschland wurde sie bisher kaum 
(und, wenn doch, dann ablehnend) wahrgenommen33. Ich stütze mich im fol-
genden auf diese Untersuchung.

Demnach steht fest: erst 150 Jahre nach Luther kommt der Begriff auf, 
nämlich bei Philipp Jakob Spener (†1705) in seinen „Pia Desideria“ von 1675. 
Spener redet da vom „geistlichen Priestertum“, bezieht es aber ausschließ-
lich auf die Laien. Interessanterweise bringt er damit eine Unterscheidung 
von zweierlei Christen aufs neue ins Spiel, nämlich zwischen den „wahrhaft 
Gläubigen“ (ecclesiola) und der breiten Masse der Kirchglieder (ecclesia); bei 
Luther waren es Klerus und Laien. Diese Aufteilung hatte Luther nun gerade 
überwinden wollen. Von den Anfängen des Pietismus, der Speners Idee sofort 
aufgreift, pflanzt sich der Gedanke ins 19. Jahrhundert fort. Es bildeten sich 

28 „Ut hanc fidem consequamur institutum est ministerium docendi evangelii et porrigendi 
sacramenta“, BSLK 58.

29 „... nemo debeat in ecclesia publice docere aut sacramenta administrare nise rite vocatus“; 
hier ist die Billigung dieses Artikel durch die Confutation aufschlussreich, sie wird in der 
Apologie zustimmend erwähnt; vgl. ferner Melanchthons Zusatz zu diesem Artikel in der CA 
Variata von 1540: „sicut et Paulus praecipit Tito, ut in civitatibus Presbyteros constituat“, was 
nach Vilmar (Die Lehre vom geistlichen Amt, Marburg und Leipzig 1870, S. 74f ) dem „rite“ 
den Sinn beilegt, „in apostolischer Sukzession stehend“ (vgl. Wilhelm Maurer, Pfarrerrecht 
und Bekenntnis, S. 25, Anm.27).

30 BSLK 120 ff.
31 Timothy J. Wengert, „Priesthood, Pastors, Bishops.“, Minneapolis,MN / USA, 2008, 1-32.
32 In: Lutherische Beiträge Nr. 4 /2018, 221ff.
33 Siehe Rezension der US-Ausgabe (Anm. 29) durch Sabine Hermisson in der Theologischen 

Literaturzeitung 135 (2010) 1, 90 f.
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ZzwWwel Fronten heraus: auf der einen Seıte dıe. dıe Urc Namen WI1e Höflng,
CLE Walther (der aber der tıftung des Amtes urc Chrıstus testhält!),
ecorg Rıetschel und dıe lıberalen (!) Theologen markıert auf der anderen
dıe, für dıe 1610 Löhe. Vılmar. a. Theodoasıus Harnack. Rocholl. Spa-
ter Sommerlath. Sasse und Hopf stehen. Heute sınd gerade diese Letztge-
nannten in den Hıntergrund gefrefien, iıhre Auffassung gılt weıthın tabu

Der erste Anlass., Luther als Protagonisten des „Priestertums er Jäu-
1gen  «C auszugeben (und ıhn entsprechend tehlzudeuten) sıch in se1lNer
Adelsschrıuft V Oll 52{) VOILL des christlıchen tandes Besserung  <c34 „Stand“
meınt 1eTr eiınen Rechtstitel; Luthers eıt gab U 1LLUT dreı Stände (den
Reichsadel. dıe geistliıchen Fursten und dıe Reıichsstädte), dıe alleın legıtımıert

VOIL dem Kaıiser „sStehen“, Rechte geltend machen., er „Stan .
Darüber hınaus er besser: anecben sah sıch dıe Kırche ın Z7WeIl Stände SC
glıedert, den ge1istliıchen und den weltliıchen. also ın Klerus und La:enscha
Luther ze1gt 1LLULL in der Adelsschrıuft auf. dass U 1LLUT einen „Stan ın der Kır-
che o1bt, den Chrıisten-Stan: Und in diesen anı bringen uLLS aufe, Evange-
lıum., (Gilaube Das e1 aber ach Luther 1LLULL nıcht olglıc annn PrINZIPIE
Jjedermann als Pastor fungıieren, vielmehr sınd WIT als Gilıeder des einen Leıibes
einander Diıiener ın dem Jjeweınligen 95Amt“a in dem WIT stehen., in das WIT beru-
ten SINd. Ta der auTlfe sınd WIT ohl alle „Priester, ıschöte., Papste””,
aber 1U  - Wır sınd alle Chrısten. Wır stoßen 1eTr nämlıch auf e1ne bıldhafte
Umschreibung des Chrıistseins. nıcht aber auf e1ne Egalısıerung er kırchli-
chen Amter und Einebnung er kırchlichen Strukturen.

Diıe Vollmacht, das Amt der Kırche auszuüben, ist keıne ın uLLS ruhende.,
aktıyiıerende oder schon ausnahmeslos en verhehene E1genschaft, sondern

kommt dus der Ordıinatıon. Luther konstatılert: „Denn we1l dıe priesterliche
Ordınatıiıon oder e1 erstlich Urc Zeugniß der chrıft, nachmals Urc
Exempel und Satzung der Apostel alleın ın gestellt 1st, dass 111a adurch
e1insetze dem Diıener 1m Wort (1ottes80  Jobst Schöne  zwei Fronten heraus: auf der einen Seite die, die durch Namen wie Höfling,  C.F.W. Walther (der aber an der Stiftung des Amtes durch Christus festhält!),  Georg Rietschel und die liberalen (!) Theologen markiert ist; auf der anderen  die, für die Kliefoth, Löhe, Vilmar, Stahl, Theodosius Harnack, Rocholl, spä-  ter Sommerlath, Sasse und F.W. Hopf stehen. Heute sind gerade diese Letztge-  nannten in den Hintergrund getreten, ihre Auffassung gilt weithin tabu.  Der erste Anlass, Luther als Protagonisten des „Priestertums aller Gläu-  bigen“ auszugeben (und ihn entsprechend fehlzudeuten) findet sich in seiner  Adelsschrift von 1520 „... von des christlichen Standes Besserung“*, „Stand“  meint hier einen Rechtstitel; zu Luthers Zeit gab es nur drei Stände (den  Reichsadel, die geistlichen Fürsten und die Reichsstädte), die allein legitimiert  waren, vor dem Kaiser zu „stehen“, Rechte geltend zu machen, daher: „Stand“.  Darüber hinaus (oder besser: daneben) sah sich die Kirche in zwei Stände ge-  gliedert, den geistlichen und den weltlichen, also in Klerus und Laienschaft.  Luther zeigt nun in der Adelsschrift auf, dass es nur einen „Stand“ in der Kir-  che gibt, den Christen-Stand. Und in diesen Stand bringen uns Taufe, Evange-  lium, Glaube, Das heißt aber nach Luther nun nicht: folglich kann prinzipiell  jedermann als Pastor fungieren, vielmehr sind wir als Glieder des einen Leibes  einander Diener in dem jeweiligen „Amt“, in dem wir stehen, in das wir beru-  fen sind. Kraft der Taufe sind wir wohl alle „Priester, Bischöfe, Päpste“, d.h.  aber nur: Wir sind alle Christen. Wir stoßen hier nämlich auf eine bildhafte  Umschreibung des Christseins, nicht aber auf eine Egalisierung aller kirchli-  chen Ämter und Einebnung aller kirchlichen Strukturen.  Die Vollmacht, das Amt der Kirche auszuüben, ist keine in uns ruhende,  zu aktivierende oder schon ausnahmslos allen verliehene Eigenschaft, sondern  kommt aus der Ordination. Luther konstatiert: „Denn weil die priesterliche  Ordination oder Weihe erstlich durch Zeugniß der Schrift, nachmals durch  Exempel und Satzung der Apostel allein dahin gestellt ist, dass man dadurch  einsetze dem Volke Diener im Wort Gottes ... so soll dies Amt durch die heilige  Ordination eingesetzt werden als ein Ding, das über alles andere in der Kirche  das höchste und größte ist ...  “35.  Zum „Priester“ (also zum Christenstand) werden wir geboren (durch die  Taufe), zum Diener (minister) hingegen wird man durch „Vocatio“, „Berufung““  (was alles Begriffe sind, die weithin mit „Ordination“ austauschbar waren, also  oft dasselbe meinen). Ist eine „kanonische“ (= bischöfliche) Ordination nicht zu  3 Siehe Anm. 19.  3 De instituendis ministris ecclesiae ad senatum Pragesem Bohemiae, 1523. WA 12, 169ff; W2  X, 1548ff; obiges Zitat aus der deutschen Übersetzung bei Walch. Lateinischer Wortlaut WA  12, 172, 35ff: „Nam cum ista ordinatio autoritate scripturarum, deinde exemplo et decretis  Apostolorum in hoc sit instituta, ut ministros verbi in populo institueret: Ministerium publicum  inquam verbi ... per sacram ordinationem institui debet, ceu res, quae omnium in Ecclesia et  summa et maxima est ...soll dıes Amt Urc dıe heilıge
Ordınatıiıon eingesetzt werden als e1n Dıng, das über es andere in der Kırche
das höchste und orößte ist80  Jobst Schöne  zwei Fronten heraus: auf der einen Seite die, die durch Namen wie Höfling,  C.F.W. Walther (der aber an der Stiftung des Amtes durch Christus festhält!),  Georg Rietschel und die liberalen (!) Theologen markiert ist; auf der anderen  die, für die Kliefoth, Löhe, Vilmar, Stahl, Theodosius Harnack, Rocholl, spä-  ter Sommerlath, Sasse und F.W. Hopf stehen. Heute sind gerade diese Letztge-  nannten in den Hintergrund getreten, ihre Auffassung gilt weithin tabu.  Der erste Anlass, Luther als Protagonisten des „Priestertums aller Gläu-  bigen“ auszugeben (und ihn entsprechend fehlzudeuten) findet sich in seiner  Adelsschrift von 1520 „... von des christlichen Standes Besserung“*, „Stand“  meint hier einen Rechtstitel; zu Luthers Zeit gab es nur drei Stände (den  Reichsadel, die geistlichen Fürsten und die Reichsstädte), die allein legitimiert  waren, vor dem Kaiser zu „stehen“, Rechte geltend zu machen, daher: „Stand“.  Darüber hinaus (oder besser: daneben) sah sich die Kirche in zwei Stände ge-  gliedert, den geistlichen und den weltlichen, also in Klerus und Laienschaft.  Luther zeigt nun in der Adelsschrift auf, dass es nur einen „Stand“ in der Kir-  che gibt, den Christen-Stand. Und in diesen Stand bringen uns Taufe, Evange-  lium, Glaube, Das heißt aber nach Luther nun nicht: folglich kann prinzipiell  jedermann als Pastor fungieren, vielmehr sind wir als Glieder des einen Leibes  einander Diener in dem jeweiligen „Amt“, in dem wir stehen, in das wir beru-  fen sind. Kraft der Taufe sind wir wohl alle „Priester, Bischöfe, Päpste“, d.h.  aber nur: Wir sind alle Christen. Wir stoßen hier nämlich auf eine bildhafte  Umschreibung des Christseins, nicht aber auf eine Egalisierung aller kirchli-  chen Ämter und Einebnung aller kirchlichen Strukturen.  Die Vollmacht, das Amt der Kirche auszuüben, ist keine in uns ruhende,  zu aktivierende oder schon ausnahmslos allen verliehene Eigenschaft, sondern  kommt aus der Ordination. Luther konstatiert: „Denn weil die priesterliche  Ordination oder Weihe erstlich durch Zeugniß der Schrift, nachmals durch  Exempel und Satzung der Apostel allein dahin gestellt ist, dass man dadurch  einsetze dem Volke Diener im Wort Gottes ... so soll dies Amt durch die heilige  Ordination eingesetzt werden als ein Ding, das über alles andere in der Kirche  das höchste und größte ist ...  “35.  Zum „Priester“ (also zum Christenstand) werden wir geboren (durch die  Taufe), zum Diener (minister) hingegen wird man durch „Vocatio“, „Berufung““  (was alles Begriffe sind, die weithin mit „Ordination“ austauschbar waren, also  oft dasselbe meinen). Ist eine „kanonische“ (= bischöfliche) Ordination nicht zu  3 Siehe Anm. 19.  3 De instituendis ministris ecclesiae ad senatum Pragesem Bohemiae, 1523. WA 12, 169ff; W2  X, 1548ff; obiges Zitat aus der deutschen Übersetzung bei Walch. Lateinischer Wortlaut WA  12, 172, 35ff: „Nam cum ista ordinatio autoritate scripturarum, deinde exemplo et decretis  Apostolorum in hoc sit instituta, ut ministros verbi in populo institueret: Ministerium publicum  inquam verbi ... per sacram ordinationem institui debet, ceu res, quae omnium in Ecclesia et  summa et maxima est ...“35.

/um „Priester“ also ZU Chrıstenstand) werden WIT geboren (durch dıe
Taufe), ZU Diıener (mınıster) ingegen wırd 111a Urc „Vocatıo“, „Berufung“
(was es egriffe sınd. dıe weıthın mıt „Ordınatıon“ austauschbar also
oft asselbe me1nen). Ist eine „kanonısche" bıschöfliche Ordınatıiıon nıcht

A 1e. Änm.
A De Instiıtuendıs MINISTTIS ecclesi142e a SeENAaLUM Pragesem Bohemiae, 15253 1

1548{T1: obıges /ıtat ALLS der deutschen Übersetzung be1ı AalCcC. Lateinmischer Ortlaui
1 172  „ 35{7° „Nam (L ista ordınatıo autorıtate scrıpturarum, deinde :xemplo el decretis
Apostolorum 1n hoc 1{ instıtuta, uL MINIStIrOS verbı 1n populo instıtueret: Mınıisterimum publıcum
Inquam verbı80  Jobst Schöne  zwei Fronten heraus: auf der einen Seite die, die durch Namen wie Höfling,  C.F.W. Walther (der aber an der Stiftung des Amtes durch Christus festhält!),  Georg Rietschel und die liberalen (!) Theologen markiert ist; auf der anderen  die, für die Kliefoth, Löhe, Vilmar, Stahl, Theodosius Harnack, Rocholl, spä-  ter Sommerlath, Sasse und F.W. Hopf stehen. Heute sind gerade diese Letztge-  nannten in den Hintergrund getreten, ihre Auffassung gilt weithin tabu.  Der erste Anlass, Luther als Protagonisten des „Priestertums aller Gläu-  bigen“ auszugeben (und ihn entsprechend fehlzudeuten) findet sich in seiner  Adelsschrift von 1520 „... von des christlichen Standes Besserung“*, „Stand“  meint hier einen Rechtstitel; zu Luthers Zeit gab es nur drei Stände (den  Reichsadel, die geistlichen Fürsten und die Reichsstädte), die allein legitimiert  waren, vor dem Kaiser zu „stehen“, Rechte geltend zu machen, daher: „Stand“.  Darüber hinaus (oder besser: daneben) sah sich die Kirche in zwei Stände ge-  gliedert, den geistlichen und den weltlichen, also in Klerus und Laienschaft.  Luther zeigt nun in der Adelsschrift auf, dass es nur einen „Stand“ in der Kir-  che gibt, den Christen-Stand. Und in diesen Stand bringen uns Taufe, Evange-  lium, Glaube, Das heißt aber nach Luther nun nicht: folglich kann prinzipiell  jedermann als Pastor fungieren, vielmehr sind wir als Glieder des einen Leibes  einander Diener in dem jeweiligen „Amt“, in dem wir stehen, in das wir beru-  fen sind. Kraft der Taufe sind wir wohl alle „Priester, Bischöfe, Päpste“, d.h.  aber nur: Wir sind alle Christen. Wir stoßen hier nämlich auf eine bildhafte  Umschreibung des Christseins, nicht aber auf eine Egalisierung aller kirchli-  chen Ämter und Einebnung aller kirchlichen Strukturen.  Die Vollmacht, das Amt der Kirche auszuüben, ist keine in uns ruhende,  zu aktivierende oder schon ausnahmslos allen verliehene Eigenschaft, sondern  kommt aus der Ordination. Luther konstatiert: „Denn weil die priesterliche  Ordination oder Weihe erstlich durch Zeugniß der Schrift, nachmals durch  Exempel und Satzung der Apostel allein dahin gestellt ist, dass man dadurch  einsetze dem Volke Diener im Wort Gottes ... so soll dies Amt durch die heilige  Ordination eingesetzt werden als ein Ding, das über alles andere in der Kirche  das höchste und größte ist ...  “35.  Zum „Priester“ (also zum Christenstand) werden wir geboren (durch die  Taufe), zum Diener (minister) hingegen wird man durch „Vocatio“, „Berufung““  (was alles Begriffe sind, die weithin mit „Ordination“ austauschbar waren, also  oft dasselbe meinen). Ist eine „kanonische“ (= bischöfliche) Ordination nicht zu  3 Siehe Anm. 19.  3 De instituendis ministris ecclesiae ad senatum Pragesem Bohemiae, 1523. WA 12, 169ff; W2  X, 1548ff; obiges Zitat aus der deutschen Übersetzung bei Walch. Lateinischer Wortlaut WA  12, 172, 35ff: „Nam cum ista ordinatio autoritate scripturarum, deinde exemplo et decretis  Apostolorum in hoc sit instituta, ut ministros verbi in populo institueret: Ministerium publicum  inquam verbi ... per sacram ordinationem institui debet, ceu res, quae omnium in Ecclesia et  summa et maxima est ...PCI A AL ordınatiıonem InsStItU e  e CC 1C5S,  'n U LLAC OMN1LUM 1n Ekeclesia el

el maxıma sl80  Jobst Schöne  zwei Fronten heraus: auf der einen Seite die, die durch Namen wie Höfling,  C.F.W. Walther (der aber an der Stiftung des Amtes durch Christus festhält!),  Georg Rietschel und die liberalen (!) Theologen markiert ist; auf der anderen  die, für die Kliefoth, Löhe, Vilmar, Stahl, Theodosius Harnack, Rocholl, spä-  ter Sommerlath, Sasse und F.W. Hopf stehen. Heute sind gerade diese Letztge-  nannten in den Hintergrund getreten, ihre Auffassung gilt weithin tabu.  Der erste Anlass, Luther als Protagonisten des „Priestertums aller Gläu-  bigen“ auszugeben (und ihn entsprechend fehlzudeuten) findet sich in seiner  Adelsschrift von 1520 „... von des christlichen Standes Besserung“*, „Stand“  meint hier einen Rechtstitel; zu Luthers Zeit gab es nur drei Stände (den  Reichsadel, die geistlichen Fürsten und die Reichsstädte), die allein legitimiert  waren, vor dem Kaiser zu „stehen“, Rechte geltend zu machen, daher: „Stand“.  Darüber hinaus (oder besser: daneben) sah sich die Kirche in zwei Stände ge-  gliedert, den geistlichen und den weltlichen, also in Klerus und Laienschaft.  Luther zeigt nun in der Adelsschrift auf, dass es nur einen „Stand“ in der Kir-  che gibt, den Christen-Stand. Und in diesen Stand bringen uns Taufe, Evange-  lium, Glaube, Das heißt aber nach Luther nun nicht: folglich kann prinzipiell  jedermann als Pastor fungieren, vielmehr sind wir als Glieder des einen Leibes  einander Diener in dem jeweiligen „Amt“, in dem wir stehen, in das wir beru-  fen sind. Kraft der Taufe sind wir wohl alle „Priester, Bischöfe, Päpste“, d.h.  aber nur: Wir sind alle Christen. Wir stoßen hier nämlich auf eine bildhafte  Umschreibung des Christseins, nicht aber auf eine Egalisierung aller kirchli-  chen Ämter und Einebnung aller kirchlichen Strukturen.  Die Vollmacht, das Amt der Kirche auszuüben, ist keine in uns ruhende,  zu aktivierende oder schon ausnahmslos allen verliehene Eigenschaft, sondern  kommt aus der Ordination. Luther konstatiert: „Denn weil die priesterliche  Ordination oder Weihe erstlich durch Zeugniß der Schrift, nachmals durch  Exempel und Satzung der Apostel allein dahin gestellt ist, dass man dadurch  einsetze dem Volke Diener im Wort Gottes ... so soll dies Amt durch die heilige  Ordination eingesetzt werden als ein Ding, das über alles andere in der Kirche  das höchste und größte ist ...  “35.  Zum „Priester“ (also zum Christenstand) werden wir geboren (durch die  Taufe), zum Diener (minister) hingegen wird man durch „Vocatio“, „Berufung““  (was alles Begriffe sind, die weithin mit „Ordination“ austauschbar waren, also  oft dasselbe meinen). Ist eine „kanonische“ (= bischöfliche) Ordination nicht zu  3 Siehe Anm. 19.  3 De instituendis ministris ecclesiae ad senatum Pragesem Bohemiae, 1523. WA 12, 169ff; W2  X, 1548ff; obiges Zitat aus der deutschen Übersetzung bei Walch. Lateinischer Wortlaut WA  12, 172, 35ff: „Nam cum ista ordinatio autoritate scripturarum, deinde exemplo et decretis  Apostolorum in hoc sit instituta, ut ministros verbi in populo institueret: Ministerium publicum  inquam verbi ... per sacram ordinationem institui debet, ceu res, quae omnium in Ecclesia et  summa et maxima est ...80 Jobst Schöne

zwei Fronten heraus: auf der einen Seite die, die durch Namen wie Höfling, 
C.F.W. Walther (der aber an der Stiftung des Amtes durch Christus festhält!), 
Georg Rietschel und die liberalen (!) Theologen markiert ist; auf der anderen 
die, für die Kliefoth, Löhe, Vilmar, Stahl, Theodosius Harnack, Rocholl, spä-
ter Sommerlath, Sasse und F.W. Hopf stehen. Heute sind gerade diese Letztge-
nannten in den Hintergrund getreten, ihre Auffassung gilt weithin tabu. 

Der erste Anlass, Luther als Protagonisten des „Priestertums aller Gläu-
bigen“ auszugeben (und ihn entsprechend fehlzudeuten) findet sich in seiner 
Adelsschrift von 1520 „... von des christlichen Standes Besserung“34. „Stand“ 
meint hier einen Rechtstitel; zu Luthers Zeit gab es nur drei Stände (den 
Reichs adel, die geistlichen Fürsten und die Reichsstädte), die allein legitimiert 
waren, vor dem Kaiser zu „stehen“, Rechte geltend zu machen, daher: „Stand“. 
Darüber hinaus (oder besser: daneben) sah sich die Kirche in zwei Stände ge-
gliedert, den geistlichen und den weltlichen, also in Klerus und Laienschaft. 
Luther zeigt nun in der Adelsschrift auf, dass es nur einen „Stand“ in der Kir-
che gibt, den Christen-Stand. Und in diesen Stand bringen uns Taufe, Evange-
lium, Glaube. Das heißt aber nach Luther nun nicht: folglich kann prinzipiell 
jedermann als Pastor fungieren, vielmehr sind wir als Glieder des einen Leibes 
einander Diener in dem jeweiligen „Amt“, in dem wir stehen, in das wir beru-
fen sind. Kraft der Taufe sind wir wohl alle „Priester, Bischöfe, Päpste“, d.h. 
aber nur: Wir sind alle Christen. Wir stoßen hier nämlich auf eine bildhafte 
Umschreibung des Christseins, nicht aber auf eine Egalisierung aller kirchli-
chen Ämter und Einebnung aller kirchlichen Strukturen. 

Die Vollmacht, das Amt der Kirche auszuüben, ist keine in uns ruhende, 
zu aktivierende oder schon ausnahmslos allen verliehene Eigenschaft, sondern 
kommt aus der Ordination. Luther konstatiert: „Denn weil die priesterliche 
Ordination oder Weihe erstlich durch Zeugniß der Schrift, nachmals durch 
Exempel und Satzung der Apostel allein dahin gestellt ist, dass man dadurch 
einsetze dem Volke Diener im Wort Gottes ... so soll dies Amt durch die heilige 
Ordination eingesetzt werden als ein Ding, das über alles andere in der Kirche 
das höchste und größte ist ...“35. 

Zum „Priester“ (also zum Christenstand) werden wir geboren (durch die 
Taufe), zum Diener (minister) hingegen wird man durch „Vocatio“, „Berufung“ 
(was alles Begriffe sind, die weithin mit „Ordination“ austauschbar waren, also 
oft dasselbe meinen). Ist eine „kanonische“ (= bischöfliche) Ordination nicht zu 
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aut der pologıe, Art VIL, 2841 gılt VOILL den Amtstraägern (ungeach-
tet iıhrer Unwürdigkeıt): „repraesentant Chrıstı ropter vocatiıonem
ecclesiae., 1LLOIL repraesentant propri1asAnmerkungen zum Amtsverständnis bei Luther  81  erlangen, muss eine „Notordination“ her, weil ja vor allem die Verkündigung  nicht leiden darf, nicht ausgesetzt werden kann. Aber bezeichnenderweise lässt  Luther unter keinen Umständen eine Eucharistiefeier/einsetzung durch Laien  zu!®® In solchem Falle hat ein eucharistisches Fasten einzutreten?”. Und be-  zeichnenderweise will Luther bei den Böhmen die volle Wiederaufrichtung  der ganzen episkopalen Struktur erreichen!®  Das ordinierte Amt ist Luther schließlich so wichtig, dass er es in seiner  Spätschrift „Von den Konziliis und [der] Kirchen“ 1539 zu den sieben Kenn-  zeichen zählt, daran die Kirche zu erkennen sei, und zwar direkt nach den die  Kirche konstituierenden vier Stücken: Gottes Wort, Taufe, Altarsakrament,  Schlüssel: ‚... das sie Kirchen diener weihet oder berufft oder empter hat die  sie bestellen sol‘®%, „Denn die Kirche kan on solche Bisschouve / Pfarrher /  Prediger / Priester nicht sein / Vnd widerumb sie auch nicht on die Kirche / sie  c  muessen bey einander sein  ‘40.  Laut der Apologie, Art. VII, $ 28* gilt von den Amtsträgern (ungeach-  tet ihrer Unwürdigkeit): „repraesentant Christi personam propter vocationem  ecclesiae, non repraesentant proprias personas ... cum verbum Christi, cum  sacramenta porrigunt, Christi vice et loco porrigunt  4‘42.  Davon ist man heute abgerückt, das pietistische Erbe dominiert und da-  mit ein Verständnis vom Amt, das man zwar in Luther hineinlesen, aber nicht  so schnell aus ihm erheben kann. Und im ökumenischen Gespräch mit Rom  und der Orthodoxie scheinen die protestantischen Großkirchen weit hinter das  schon Erreichte zurückzufallen.  Wichtig bleibt: Wer vom Amt redet, sollte immer dessen Einbindung in die  Kirche als Ganzes im Auge haben, muss also beim Kirchenbegriff und Ge-  meindeverständnis ansetzen, die Kirche als „Leib Christi“ erfassen, als Volk  36  Hierzu vgl. Luthers Brief an Wolfgang Brauer, Pfarrer zu Jessen, vom 30. 12. 1536: „Dass  aber ein Hausvater die Seinen das Wort Gottes lehrt, ist recht und soll so sein ... aber das  Sacrament ist ein offenbarliches Bekenntniß und soll offenbarliche Diener haben ... Denn  es ist gar ein anderes um ein öffentlich Amt in der Kirche und um einen Hausvater über  sein Gesinde ... (W2, X, 2225f). Ferner Luthers „Warnungsschrift an Lorenz Castner ... sich  vor Winkelpredigern zu hüten‘“ vom 11. 2. 1536: „Sehet euch wohl vor! Beileibe laßt euch  nicht bereden, dass ein jeglicher Hauswirth möge das Sacrament in seinem Hause geben.  Denn lehren mag ich daheim, aber öffentlicher Prediger bin ich damit nicht, ich wäre denn  öffentlich berufen ... [Gott] will, dass das Sacrament durch öffentlich Amt gereicht werde.‘“  37  (W2XX, 1759 f).  Vegl. Armin-Ernst Buchrucker, Wort, Kirche und Abendmahl bei Luther, Bremen 1972, hier  Abschnitt 4, 2: “Abendmahlsverzicht“, 249 ff.  38  Vel. WA 12, 169ff; W2 X, hier Abschnitt 85ff , 1597 f : „... bis hinnach ganz Böhmerland  wiederkomme zu ihrem rechten und evangelischen Erzbisthum ...“ (1598).  39  WA 50, 509 ff, hier:632; W2 XVI, 2145 ff, hier: 2279.  40  41  Ebd. 641 / W2 XVI, 2288.  BSLK 240.  42  Zu deutsch: „Sie repräsentieren die Person Christi aufgrund (ihrer) Berufung durch die  Kirche, repräsentieren nicht ihre eigene Person ... Wenn sie das Wort Christi, wenn sie die  Sakramente austeilen, teilen sie aus an Stelle und im Namen Christi“.CU verbum Chriıstı. CUu
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ber eın Hausvater C1e Seınen das Wort (10ttes e  r 1st recht ınd Sof1 Se1nAnmerkungen zum Amtsverständnis bei Luther  81  erlangen, muss eine „Notordination“ her, weil ja vor allem die Verkündigung  nicht leiden darf, nicht ausgesetzt werden kann. Aber bezeichnenderweise lässt  Luther unter keinen Umständen eine Eucharistiefeier/einsetzung durch Laien  zu!®® In solchem Falle hat ein eucharistisches Fasten einzutreten?”. Und be-  zeichnenderweise will Luther bei den Böhmen die volle Wiederaufrichtung  der ganzen episkopalen Struktur erreichen!®  Das ordinierte Amt ist Luther schließlich so wichtig, dass er es in seiner  Spätschrift „Von den Konziliis und [der] Kirchen“ 1539 zu den sieben Kenn-  zeichen zählt, daran die Kirche zu erkennen sei, und zwar direkt nach den die  Kirche konstituierenden vier Stücken: Gottes Wort, Taufe, Altarsakrament,  Schlüssel: ‚... das sie Kirchen diener weihet oder berufft oder empter hat die  sie bestellen sol‘®%, „Denn die Kirche kan on solche Bisschouve / Pfarrher /  Prediger / Priester nicht sein / Vnd widerumb sie auch nicht on die Kirche / sie  c  muessen bey einander sein  ‘40.  Laut der Apologie, Art. VII, $ 28* gilt von den Amtsträgern (ungeach-  tet ihrer Unwürdigkeit): „repraesentant Christi personam propter vocationem  ecclesiae, non repraesentant proprias personas ... cum verbum Christi, cum  sacramenta porrigunt, Christi vice et loco porrigunt  4‘42.  Davon ist man heute abgerückt, das pietistische Erbe dominiert und da-  mit ein Verständnis vom Amt, das man zwar in Luther hineinlesen, aber nicht  so schnell aus ihm erheben kann. Und im ökumenischen Gespräch mit Rom  und der Orthodoxie scheinen die protestantischen Großkirchen weit hinter das  schon Erreichte zurückzufallen.  Wichtig bleibt: Wer vom Amt redet, sollte immer dessen Einbindung in die  Kirche als Ganzes im Auge haben, muss also beim Kirchenbegriff und Ge-  meindeverständnis ansetzen, die Kirche als „Leib Christi“ erfassen, als Volk  36  Hierzu vgl. Luthers Brief an Wolfgang Brauer, Pfarrer zu Jessen, vom 30. 12. 1536: „Dass  aber ein Hausvater die Seinen das Wort Gottes lehrt, ist recht und soll so sein ... aber das  Sacrament ist ein offenbarliches Bekenntniß und soll offenbarliche Diener haben ... Denn  es ist gar ein anderes um ein öffentlich Amt in der Kirche und um einen Hausvater über  sein Gesinde ... (W2, X, 2225f). Ferner Luthers „Warnungsschrift an Lorenz Castner ... sich  vor Winkelpredigern zu hüten‘“ vom 11. 2. 1536: „Sehet euch wohl vor! Beileibe laßt euch  nicht bereden, dass ein jeglicher Hauswirth möge das Sacrament in seinem Hause geben.  Denn lehren mag ich daheim, aber öffentlicher Prediger bin ich damit nicht, ich wäre denn  öffentlich berufen ... [Gott] will, dass das Sacrament durch öffentlich Amt gereicht werde.‘“  37  (W2XX, 1759 f).  Vegl. Armin-Ernst Buchrucker, Wort, Kirche und Abendmahl bei Luther, Bremen 1972, hier  Abschnitt 4, 2: “Abendmahlsverzicht“, 249 ff.  38  Vel. WA 12, 169ff; W2 X, hier Abschnitt 85ff , 1597 f : „... bis hinnach ganz Böhmerland  wiederkomme zu ihrem rechten und evangelischen Erzbisthum ...“ (1598).  39  WA 50, 509 ff, hier:632; W2 XVI, 2145 ff, hier: 2279.  40  41  Ebd. 641 / W2 XVI, 2288.  BSLK 240.  42  Zu deutsch: „Sie repräsentieren die Person Christi aufgrund (ihrer) Berufung durch die  Kirche, repräsentieren nicht ihre eigene Person ... Wenn sie das Wort Christi, wenn sie die  Sakramente austeilen, teilen sie aus an Stelle und im Namen Christi“.ber das
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Se1ln (resindeAnmerkungen zum Amtsverständnis bei Luther  81  erlangen, muss eine „Notordination“ her, weil ja vor allem die Verkündigung  nicht leiden darf, nicht ausgesetzt werden kann. Aber bezeichnenderweise lässt  Luther unter keinen Umständen eine Eucharistiefeier/einsetzung durch Laien  zu!®® In solchem Falle hat ein eucharistisches Fasten einzutreten?”. Und be-  zeichnenderweise will Luther bei den Böhmen die volle Wiederaufrichtung  der ganzen episkopalen Struktur erreichen!®  Das ordinierte Amt ist Luther schließlich so wichtig, dass er es in seiner  Spätschrift „Von den Konziliis und [der] Kirchen“ 1539 zu den sieben Kenn-  zeichen zählt, daran die Kirche zu erkennen sei, und zwar direkt nach den die  Kirche konstituierenden vier Stücken: Gottes Wort, Taufe, Altarsakrament,  Schlüssel: ‚... das sie Kirchen diener weihet oder berufft oder empter hat die  sie bestellen sol‘®%, „Denn die Kirche kan on solche Bisschouve / Pfarrher /  Prediger / Priester nicht sein / Vnd widerumb sie auch nicht on die Kirche / sie  c  muessen bey einander sein  ‘40.  Laut der Apologie, Art. VII, $ 28* gilt von den Amtsträgern (ungeach-  tet ihrer Unwürdigkeit): „repraesentant Christi personam propter vocationem  ecclesiae, non repraesentant proprias personas ... cum verbum Christi, cum  sacramenta porrigunt, Christi vice et loco porrigunt  4‘42.  Davon ist man heute abgerückt, das pietistische Erbe dominiert und da-  mit ein Verständnis vom Amt, das man zwar in Luther hineinlesen, aber nicht  so schnell aus ihm erheben kann. Und im ökumenischen Gespräch mit Rom  und der Orthodoxie scheinen die protestantischen Großkirchen weit hinter das  schon Erreichte zurückzufallen.  Wichtig bleibt: Wer vom Amt redet, sollte immer dessen Einbindung in die  Kirche als Ganzes im Auge haben, muss also beim Kirchenbegriff und Ge-  meindeverständnis ansetzen, die Kirche als „Leib Christi“ erfassen, als Volk  36  Hierzu vgl. Luthers Brief an Wolfgang Brauer, Pfarrer zu Jessen, vom 30. 12. 1536: „Dass  aber ein Hausvater die Seinen das Wort Gottes lehrt, ist recht und soll so sein ... aber das  Sacrament ist ein offenbarliches Bekenntniß und soll offenbarliche Diener haben ... Denn  es ist gar ein anderes um ein öffentlich Amt in der Kirche und um einen Hausvater über  sein Gesinde ... (W2, X, 2225f). Ferner Luthers „Warnungsschrift an Lorenz Castner ... sich  vor Winkelpredigern zu hüten‘“ vom 11. 2. 1536: „Sehet euch wohl vor! Beileibe laßt euch  nicht bereden, dass ein jeglicher Hauswirth möge das Sacrament in seinem Hause geben.  Denn lehren mag ich daheim, aber öffentlicher Prediger bin ich damit nicht, ich wäre denn  öffentlich berufen ... [Gott] will, dass das Sacrament durch öffentlich Amt gereicht werde.‘“  37  (W2XX, 1759 f).  Vegl. Armin-Ernst Buchrucker, Wort, Kirche und Abendmahl bei Luther, Bremen 1972, hier  Abschnitt 4, 2: “Abendmahlsverzicht“, 249 ff.  38  Vel. WA 12, 169ff; W2 X, hier Abschnitt 85ff , 1597 f : „... bis hinnach ganz Böhmerland  wiederkomme zu ihrem rechten und evangelischen Erzbisthum ...“ (1598).  39  WA 50, 509 ff, hier:632; W2 XVI, 2145 ff, hier: 2279.  40  41  Ebd. 641 / W2 XVI, 2288.  BSLK 240.  42  Zu deutsch: „Sie repräsentieren die Person Christi aufgrund (ihrer) Berufung durch die  Kirche, repräsentieren nicht ihre eigene Person ... Wenn sie das Wort Christi, wenn sie die  Sakramente austeilen, teilen sie aus an Stelle und im Namen Christi“.(W?2, Ferner Luthers „Warnungsschrıift LOrenz ( astnerAnmerkungen zum Amtsverständnis bei Luther  81  erlangen, muss eine „Notordination“ her, weil ja vor allem die Verkündigung  nicht leiden darf, nicht ausgesetzt werden kann. Aber bezeichnenderweise lässt  Luther unter keinen Umständen eine Eucharistiefeier/einsetzung durch Laien  zu!®® In solchem Falle hat ein eucharistisches Fasten einzutreten?”. Und be-  zeichnenderweise will Luther bei den Böhmen die volle Wiederaufrichtung  der ganzen episkopalen Struktur erreichen!®  Das ordinierte Amt ist Luther schließlich so wichtig, dass er es in seiner  Spätschrift „Von den Konziliis und [der] Kirchen“ 1539 zu den sieben Kenn-  zeichen zählt, daran die Kirche zu erkennen sei, und zwar direkt nach den die  Kirche konstituierenden vier Stücken: Gottes Wort, Taufe, Altarsakrament,  Schlüssel: ‚... das sie Kirchen diener weihet oder berufft oder empter hat die  sie bestellen sol‘®%, „Denn die Kirche kan on solche Bisschouve / Pfarrher /  Prediger / Priester nicht sein / Vnd widerumb sie auch nicht on die Kirche / sie  c  muessen bey einander sein  ‘40.  Laut der Apologie, Art. VII, $ 28* gilt von den Amtsträgern (ungeach-  tet ihrer Unwürdigkeit): „repraesentant Christi personam propter vocationem  ecclesiae, non repraesentant proprias personas ... cum verbum Christi, cum  sacramenta porrigunt, Christi vice et loco porrigunt  4‘42.  Davon ist man heute abgerückt, das pietistische Erbe dominiert und da-  mit ein Verständnis vom Amt, das man zwar in Luther hineinlesen, aber nicht  so schnell aus ihm erheben kann. Und im ökumenischen Gespräch mit Rom  und der Orthodoxie scheinen die protestantischen Großkirchen weit hinter das  schon Erreichte zurückzufallen.  Wichtig bleibt: Wer vom Amt redet, sollte immer dessen Einbindung in die  Kirche als Ganzes im Auge haben, muss also beim Kirchenbegriff und Ge-  meindeverständnis ansetzen, die Kirche als „Leib Christi“ erfassen, als Volk  36  Hierzu vgl. Luthers Brief an Wolfgang Brauer, Pfarrer zu Jessen, vom 30. 12. 1536: „Dass  aber ein Hausvater die Seinen das Wort Gottes lehrt, ist recht und soll so sein ... aber das  Sacrament ist ein offenbarliches Bekenntniß und soll offenbarliche Diener haben ... Denn  es ist gar ein anderes um ein öffentlich Amt in der Kirche und um einen Hausvater über  sein Gesinde ... (W2, X, 2225f). Ferner Luthers „Warnungsschrift an Lorenz Castner ... sich  vor Winkelpredigern zu hüten‘“ vom 11. 2. 1536: „Sehet euch wohl vor! Beileibe laßt euch  nicht bereden, dass ein jeglicher Hauswirth möge das Sacrament in seinem Hause geben.  Denn lehren mag ich daheim, aber öffentlicher Prediger bin ich damit nicht, ich wäre denn  öffentlich berufen ... [Gott] will, dass das Sacrament durch öffentlich Amt gereicht werde.‘“  37  (W2XX, 1759 f).  Vegl. Armin-Ernst Buchrucker, Wort, Kirche und Abendmahl bei Luther, Bremen 1972, hier  Abschnitt 4, 2: “Abendmahlsverzicht“, 249 ff.  38  Vel. WA 12, 169ff; W2 X, hier Abschnitt 85ff , 1597 f : „... bis hinnach ganz Böhmerland  wiederkomme zu ihrem rechten und evangelischen Erzbisthum ...“ (1598).  39  WA 50, 509 ff, hier:632; W2 XVI, 2145 ff, hier: 2279.  40  41  Ebd. 641 / W2 XVI, 2288.  BSLK 240.  42  Zu deutsch: „Sie repräsentieren die Person Christi aufgrund (ihrer) Berufung durch die  Kirche, repräsentieren nicht ihre eigene Person ... Wenn sie das Wort Christi, wenn sie die  Sakramente austeilen, teilen sie aus an Stelle und im Namen Christi“.sSıch
VO(H Wınkelpredigern hüten“‘ V} 11 1536 5  e| euch :;ohl vor! e11e10€e 9 [3{ euch
nıcht bereden, 4asSs eın jeglıcher Hauswiırth möge das Sacrament 1n Selnem Hause geben.
Denn lehren INAR ich daheım.  ‚y ber Offentlıcher redıiger bın ich damıt nıcht, ich WwAare enn
Offentlich berufenAnmerkungen zum Amtsverständnis bei Luther  81  erlangen, muss eine „Notordination“ her, weil ja vor allem die Verkündigung  nicht leiden darf, nicht ausgesetzt werden kann. Aber bezeichnenderweise lässt  Luther unter keinen Umständen eine Eucharistiefeier/einsetzung durch Laien  zu!®® In solchem Falle hat ein eucharistisches Fasten einzutreten?”. Und be-  zeichnenderweise will Luther bei den Böhmen die volle Wiederaufrichtung  der ganzen episkopalen Struktur erreichen!®  Das ordinierte Amt ist Luther schließlich so wichtig, dass er es in seiner  Spätschrift „Von den Konziliis und [der] Kirchen“ 1539 zu den sieben Kenn-  zeichen zählt, daran die Kirche zu erkennen sei, und zwar direkt nach den die  Kirche konstituierenden vier Stücken: Gottes Wort, Taufe, Altarsakrament,  Schlüssel: ‚... das sie Kirchen diener weihet oder berufft oder empter hat die  sie bestellen sol‘®%, „Denn die Kirche kan on solche Bisschouve / Pfarrher /  Prediger / Priester nicht sein / Vnd widerumb sie auch nicht on die Kirche / sie  c  muessen bey einander sein  ‘40.  Laut der Apologie, Art. VII, $ 28* gilt von den Amtsträgern (ungeach-  tet ihrer Unwürdigkeit): „repraesentant Christi personam propter vocationem  ecclesiae, non repraesentant proprias personas ... cum verbum Christi, cum  sacramenta porrigunt, Christi vice et loco porrigunt  4‘42.  Davon ist man heute abgerückt, das pietistische Erbe dominiert und da-  mit ein Verständnis vom Amt, das man zwar in Luther hineinlesen, aber nicht  so schnell aus ihm erheben kann. Und im ökumenischen Gespräch mit Rom  und der Orthodoxie scheinen die protestantischen Großkirchen weit hinter das  schon Erreichte zurückzufallen.  Wichtig bleibt: Wer vom Amt redet, sollte immer dessen Einbindung in die  Kirche als Ganzes im Auge haben, muss also beim Kirchenbegriff und Ge-  meindeverständnis ansetzen, die Kirche als „Leib Christi“ erfassen, als Volk  36  Hierzu vgl. Luthers Brief an Wolfgang Brauer, Pfarrer zu Jessen, vom 30. 12. 1536: „Dass  aber ein Hausvater die Seinen das Wort Gottes lehrt, ist recht und soll so sein ... aber das  Sacrament ist ein offenbarliches Bekenntniß und soll offenbarliche Diener haben ... Denn  es ist gar ein anderes um ein öffentlich Amt in der Kirche und um einen Hausvater über  sein Gesinde ... (W2, X, 2225f). Ferner Luthers „Warnungsschrift an Lorenz Castner ... sich  vor Winkelpredigern zu hüten‘“ vom 11. 2. 1536: „Sehet euch wohl vor! Beileibe laßt euch  nicht bereden, dass ein jeglicher Hauswirth möge das Sacrament in seinem Hause geben.  Denn lehren mag ich daheim, aber öffentlicher Prediger bin ich damit nicht, ich wäre denn  öffentlich berufen ... [Gott] will, dass das Sacrament durch öffentlich Amt gereicht werde.‘“  37  (W2XX, 1759 f).  Vegl. Armin-Ernst Buchrucker, Wort, Kirche und Abendmahl bei Luther, Bremen 1972, hier  Abschnitt 4, 2: “Abendmahlsverzicht“, 249 ff.  38  Vel. WA 12, 169ff; W2 X, hier Abschnitt 85ff , 1597 f : „... bis hinnach ganz Böhmerland  wiederkomme zu ihrem rechten und evangelischen Erzbisthum ...“ (1598).  39  WA 50, 509 ff, hier:632; W2 XVI, 2145 ff, hier: 2279.  40  41  Ebd. 641 / W2 XVI, 2288.  BSLK 240.  42  Zu deutsch: „Sie repräsentieren die Person Christi aufgrund (ihrer) Berufung durch die  Kirche, repräsentieren nicht ihre eigene Person ... Wenn sie das Wort Christi, wenn sie die  Sakramente austeilen, teilen sie aus an Stelle und im Namen Christi“.Gott wıll. 4asSs das Sacrament Urc Offentliıch A mt gere1c. werde “
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Kırche, repräsentieren nıcht ıhre eigene PersonAnmerkungen zum Amtsverständnis bei Luther  81  erlangen, muss eine „Notordination“ her, weil ja vor allem die Verkündigung  nicht leiden darf, nicht ausgesetzt werden kann. Aber bezeichnenderweise lässt  Luther unter keinen Umständen eine Eucharistiefeier/einsetzung durch Laien  zu!®® In solchem Falle hat ein eucharistisches Fasten einzutreten?”. Und be-  zeichnenderweise will Luther bei den Böhmen die volle Wiederaufrichtung  der ganzen episkopalen Struktur erreichen!®  Das ordinierte Amt ist Luther schließlich so wichtig, dass er es in seiner  Spätschrift „Von den Konziliis und [der] Kirchen“ 1539 zu den sieben Kenn-  zeichen zählt, daran die Kirche zu erkennen sei, und zwar direkt nach den die  Kirche konstituierenden vier Stücken: Gottes Wort, Taufe, Altarsakrament,  Schlüssel: ‚... das sie Kirchen diener weihet oder berufft oder empter hat die  sie bestellen sol‘®%, „Denn die Kirche kan on solche Bisschouve / Pfarrher /  Prediger / Priester nicht sein / Vnd widerumb sie auch nicht on die Kirche / sie  c  muessen bey einander sein  ‘40.  Laut der Apologie, Art. VII, $ 28* gilt von den Amtsträgern (ungeach-  tet ihrer Unwürdigkeit): „repraesentant Christi personam propter vocationem  ecclesiae, non repraesentant proprias personas ... cum verbum Christi, cum  sacramenta porrigunt, Christi vice et loco porrigunt  4‘42.  Davon ist man heute abgerückt, das pietistische Erbe dominiert und da-  mit ein Verständnis vom Amt, das man zwar in Luther hineinlesen, aber nicht  so schnell aus ihm erheben kann. Und im ökumenischen Gespräch mit Rom  und der Orthodoxie scheinen die protestantischen Großkirchen weit hinter das  schon Erreichte zurückzufallen.  Wichtig bleibt: Wer vom Amt redet, sollte immer dessen Einbindung in die  Kirche als Ganzes im Auge haben, muss also beim Kirchenbegriff und Ge-  meindeverständnis ansetzen, die Kirche als „Leib Christi“ erfassen, als Volk  36  Hierzu vgl. Luthers Brief an Wolfgang Brauer, Pfarrer zu Jessen, vom 30. 12. 1536: „Dass  aber ein Hausvater die Seinen das Wort Gottes lehrt, ist recht und soll so sein ... aber das  Sacrament ist ein offenbarliches Bekenntniß und soll offenbarliche Diener haben ... Denn  es ist gar ein anderes um ein öffentlich Amt in der Kirche und um einen Hausvater über  sein Gesinde ... (W2, X, 2225f). Ferner Luthers „Warnungsschrift an Lorenz Castner ... sich  vor Winkelpredigern zu hüten‘“ vom 11. 2. 1536: „Sehet euch wohl vor! Beileibe laßt euch  nicht bereden, dass ein jeglicher Hauswirth möge das Sacrament in seinem Hause geben.  Denn lehren mag ich daheim, aber öffentlicher Prediger bin ich damit nicht, ich wäre denn  öffentlich berufen ... [Gott] will, dass das Sacrament durch öffentlich Amt gereicht werde.‘“  37  (W2XX, 1759 f).  Vegl. Armin-Ernst Buchrucker, Wort, Kirche und Abendmahl bei Luther, Bremen 1972, hier  Abschnitt 4, 2: “Abendmahlsverzicht“, 249 ff.  38  Vel. WA 12, 169ff; W2 X, hier Abschnitt 85ff , 1597 f : „... bis hinnach ganz Böhmerland  wiederkomme zu ihrem rechten und evangelischen Erzbisthum ...“ (1598).  39  WA 50, 509 ff, hier:632; W2 XVI, 2145 ff, hier: 2279.  40  41  Ebd. 641 / W2 XVI, 2288.  BSLK 240.  42  Zu deutsch: „Sie repräsentieren die Person Christi aufgrund (ihrer) Berufung durch die  Kirche, repräsentieren nicht ihre eigene Person ... Wenn sie das Wort Christi, wenn sie die  Sakramente austeilen, teilen sie aus an Stelle und im Namen Christi“.Wenn C1 E das Wort Chrıstı, WE S1Ee C1e
Sakramente austellen, teılen S1Ee ALLS Stelle ınd 1 Namen C hrıst1“.
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erlangen, muss eine „Notordination“ her, weil ja vor allem die Verkündigung 
nicht leiden darf, nicht ausgesetzt werden kann. Aber bezeichnenderweise lässt 
Luther unter keinen Umständen eine Eucharistiefeier/einsetzung durch Laien 
zu!36 In solchem Falle hat ein eucharistisches Fasten einzutreten37. Und be-
zeichnenderweise will Luther bei den Böhmen die volle Wiederaufrichtung 
der ganzen episkopalen Struktur erreichen!38

Das ordinierte Amt ist Luther schließlich so wichtig, dass er es in seiner 
Spätschrift „Von den Konziliis und [der] Kirchen“ 1539 zu den sieben Kenn-
zeichen zählt, daran die Kirche zu erkennen sei, und zwar direkt nach den die 
Kirche konstituierenden vier Stücken: Gottes Wort, Taufe, Altarsakrament, 
Schlüssel: „... das sie Kirchen diener weihet oder berufft oder empter hat die 
sie bestellen sol“39. „Denn die Kirche kan on solche Bisschouve / Pfarrher / 
Prediger / Priester nicht sein / Vnd widerumb sie auch nicht on die Kirche / sie 
muessen bey einander sein“40. 

Laut der Apologie, Art. VII, § 2841 gilt von den Amtsträgern (ungeach-
tet ihrer Unwürdigkeit): „repraesentant Christi personam propter vocationem  
ecclesiae, non repraesentant proprias personas ... cum verbum Christi, cum 
sacramenta porrigunt, Christi vice et loco porrigunt“42.

Davon ist man heute abgerückt, das pietistische Erbe dominiert und da-
mit ein Verständnis vom Amt, das man zwar in Luther hineinlesen, aber nicht 
so schnell aus ihm erheben kann. Und im ökumenischen Gespräch mit Rom 
und der Orthodoxie scheinen die protestantischen Großkirchen weit hinter das 
schon Erreichte zurückzufallen. 

Wichtig bleibt: Wer vom Amt redet, sollte immer dessen Einbindung in die 
Kirche als Ganzes im Auge haben, muss also beim Kirchenbegriff und Ge-
meindeverständnis ansetzen, die Kirche als „Leib Christi“ erfassen, als Volk 

36 Hierzu vgl. Luthers Brief an Wolfgang Brauer, Pfarrer zu Jessen, vom 30. 12. 1536: „Dass 
aber ein Hausvater die Seinen das Wort Gottes lehrt, ist recht und soll so sein ... aber das 
Sacrament ist ein offenbarliches Bekenntniß und soll offenbarliche Diener haben ... Denn 
es ist gar ein anderes um ein öffentlich Amt in der Kirche und um einen Hausvater über 
sein Gesinde ... (W2, X, 2225f). Ferner Luthers „Warnungsschrift an Lorenz Castner ... sich 
vor Winkelpredigern zu hüten“ vom 11. 2. 1536: „Sehet euch wohl vor! Beileibe laßt euch 
nicht bereden, dass ein jeglicher Hauswirth möge das Sacrament in seinem Hause geben. 
Denn lehren mag ich daheim, aber öffentlicher Prediger bin ich damit nicht, ich wäre denn 
öffentlich berufen ... [Gott] will, dass das Sacrament durch öffentlich Amt gereicht werde.“ 
(W2 XX, 1759 f).

37 Vgl. Armin-Ernst Buchrucker, Wort, Kirche und Abendmahl bei Luther, Bremen 1972, hier 
Abschnitt 4, 2: “Abendmahlsverzicht“, 249 ff.

38 Vgl. WA 12, 169ff; W2 X, hier Abschnitt 85ff , 1597 f : „... bis hinnach ganz Böhmerland 
wiederkomme zu ihrem rechten und evangelischen Erzbisthum ...“ (1598).

39 WA 50, 509 ff, hier:632; W2 XVI, 2145 ff, hier: 2279.
40 Ebd. 641 / W2 XVI, 2288.
41 BSLK 240.
42 Zu deutsch: „Sie repräsentieren die Person Christi aufgrund (ihrer) Berufung durch die 

Kirche, repräsentieren nicht ihre eigene Person ... Wenn sie das Wort Christi, wenn sie die 
Sakramente austeilen, teilen sie aus an Stelle und im Namen Christi“.



Jobst Schoöne

(rottes, als e1ne göttlıche tıftung, dıe strukturıiert 1st, nıcht aber nac Schle1-
ermacher) dus menschlıcher Entscheidung hervorgeht als Vereinigung VOILL

Gleichgesinnten ZU WEeC gemeInsamer Relıgions-Ausübung. Der Schle1-
ermachersche Kırchenbegrif: ge1istert heute aber unreflektiert und unhın-
terfragt immer och munter Urc dıe theologıschen und kırchlichen anı
und Lauteratur.

Und Was sıch daraus fur uns ergıbt
oder Fragen, dıe Wır uns stellen sollten

Angesıchts des sowelıt erhobenen eIundes ist Folgendes edenken
a) Mussen WIT ULLSCIE 1C auf dıe Kırche nıcht LICU ausrıchten. S1e€ also nıcht

mehr als „Vereıin Gleichgesinnter“ ach Schleiermacher erfassen, sondern
V Oll iıhrer tıftung her begreifen? dıe Kırche hat iıhre Wurzeln bereıts
1m en Testament und dem olk Israel S1e ist das „neue“ Gottesvolk.,
hat ın der Apostelschar (12-Zahl!) iıhre neutestamentlıche Erstgestalt und
bıldet VOIlL Anfang bereıts einen einNZIgEN Korpus d u Amtsträgern und
(tTeme1nde.
Welches Verständnis VOIlL „Geme1inde“ en WIT eigentlıch” enWIT V Oll

den Wırktaktoren dUu>S, dıe S1e€ konstituleren also dem Wort (rottes., den Sa-
kramenten der auTlfe und des Altars., dıe (Gilauben stiften und ordern), oder
bauen WIT auf e1n 1m Chrıisten bereıts vorhandenes., nachweısbar bewusstes
Glaubensleben. das Kırche (ın eiInem zweıten chrıtt gleichsam) konst1-
uleren soll, U realhter aber bestentalls 1LLUL e1ner „ecclesiola in eccles1a“
bringt? Der Pıetismus tat das und akzentulerte übriıgens eshalb dıe ONDr-
matıon als (Jrt für e1n e1genes, indıyıduelles Bekenntnis des auDbDens Das
hat dazu geführt, dass dıe Konfirmatıon 1m Bewusstseimn der (1meInden
er steht und für wichtiger wırd als dıe auTie

C) Wer ist be1 uLLS realıter „dıe (remenmde“‘“? Sınd U alle Getauften, auch
Säuglınge, Debıle., Demente, Abwesende? ()der sınd U 1LLUTL dıe (angeblıc
>5  uüundıgen das Betonen der „Mündıgkeıt“ nıcht chnell e1ner
Zweıte1lung, Z7WeIl Klassen V Oll Chrıisten WdS Luther doch gerade dus

gutem TUN:! verwarft auc. W CLLLL e1ne andere Z/weıte1ulung VOLr ugen
hatte. dıe VOIlL Klerus und Laten)? Wiıe sehen WIT dıe nmündıgen, dıe DI-
stanzıerten? Ist uLLS der /Zustand der Kırche als „ COLDUS perm1ıxtum“ e1n
Ärgernis oder gehört U iıhrer (Grestalt „„Sub tectum”, damıt WIT UlLLS

nıcht aufen schon ZUX „eccles1ia trıumphans“ erklären?
Wenn WIT das „Priestertum er Gläubigen“ verstehen würden., als
selen alle nıchtordinıierten Laıien als PrInZIpIE autorıisiert en Amts-
handlungen: WOo blıebe dann deren Eingebundensein in Verantwortung”
Diıe Prüfung auf E1gnung und Bekenntnisbindung? Diıe Verschwıiegenheıt”
Diıe Lehrdıiszıplin? Diıe Ensıcht, dass auf das ordınılerte Amt e1ın Rechts-
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Gottes, als eine göttliche Stiftung, die strukturiert ist, nicht aber (nach Schlei-
ermacher) aus menschlicher Entscheidung hervorgeht als Vereinigung von 
Gleichgesinnten zum Zweck gemeinsamer Religions-Ausübung. Der Schlei-
ermachersche Kirchenbegriff geistert heute aber – unreflektiert und unhin-
terfragt – immer noch munter durch die theologischen und kirchlichen Lande 
und Literatur. 

6) Und was sich daraus für uns ergibt –  
oder: Fragen, die wir uns stellen sollten

Angesichts des soweit erhobenen Befundes ist m. E. Folgendes zu bedenken:
a) Müssen wir unsere Sicht auf die Kirche nicht neu ausrichten, sie also nicht 

mehr als „Verein Gleichgesinnter“ nach Schleiermacher erfassen, sondern 
von ihrer Stiftung her begreifen? D. h. die Kirche hat ihre Wurzeln bereits 
im Alten Testament und dem Volk Israel. Sie ist das „neue“ Gottesvolk, 
hat in der Apostelschar (12-Zahl!) ihre neutestamentliche Erstgestalt und 
bildet von Anfang an bereits einen einzigen Korpus aus Amtsträgern und 
Gemeinde.

b) Welches Verständnis von „Gemeinde“ haben wir eigentlich? Gehen wir von 
den Wirkfaktoren aus, die sie konstituieren (also dem Wort Gottes, den Sa-
kramenten der Taufe und des Altars, die Glauben stiften und fordern), oder 
bauen wir auf ein im Christen bereits vorhandenes, nachweisbar bewusstes 
Glaubensleben, das Kirche (in einem zweiten Schritt gleichsam) konsti-
tuieren soll, es realiter aber bestenfalls nur zu einer „ecclesiola in ecclesia“ 
bringt? Der Pietismus tat das und akzentuierte übrigens deshalb die Konfir-
mation als Ort für ein eigenes, individuelles Bekenntnis des Glaubens. Das 
hat dazu geführt, dass die Konfirmation im Bewusstsein der Gemeinden 
höher steht und für wichtiger genommen wird als die Taufe.

c) Wer ist bei uns realiter „die Gemeinde“? Sind es alle Getauften, auch 
Säuglinge, Debile, Demente, Abwesende? Oder sind es nur die (angeblich) 
„Mündigen“? Führt das Betonen der „Mündigkeit“ nicht schnell zu einer 
Zweiteilung, zu zwei Klassen von Christen – was Luther doch gerade aus 
gutem Grund verwarf (auch wenn er eine andere Zweiteilung vor Augen 
hatte, die von Klerus und Laien)? Wie sehen wir die Unmündigen, die Di-
stanzierten? Ist uns der Zustand der Kirche als „corpus permixtum“ ein 
Ärgernis oder gehört es zu ihrer Gestalt „sub cruce tectum“, damit wir uns 
nicht auf Erden schon zur „ecclesia triumphans“ erklären?

d) Wenn wir das „Priestertum aller Gläubigen“ so verstehen würden, als 
seien alle nichtordinierten Laien als prinzipiell autorisiert zu allen Amts-
handlungen: Wo bliebe dann deren Eingebundensein in Verantwortung? 
Die Prüfung auf Eignung und Bekenntnisbindung? Die Verschwiegenheit? 
Die Lehrdisziplin? Die Ensicht, dass auf das ordinierte Amt kein Rechts- 
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anspruch geltend emacht werden kann, we1l U alleın VOILL (1ott gegeben
wırd? Wiıe annn 111a dem menschliıchen Geltungsbedürfnıs wehren. das
sıch leicht einstellt? Ist „Demokratıe“ überhaupt in der Kırche angesagt
oder übertragen WIT unbesehen Modelle d u dem säkularen Raum ın dıe
Kırche., ohne dıe Folgen bedenken? Welches Pfarrerbi erg1bt sıch: Ist
e1in Pfarrer dann 1LLUT 0aC Impulsgeber, theologıscher Fachmann oder
ist und bleıibt Reprasentant Chrıstı, Hırte und Botschafter „VICe ei loco
Chrıstı1‘““?
Es 162 och vıiel Arbeıt VOLr U1ls, ın Luthers Amtsverständnıs e1INZU-

drıngen und U in ULLSCICTI eıt truchtbar machen und hochzuhalten.“
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anspruch geltend gemacht werden kann, weil es allein von Gott gegeben 
wird? Wie kann man dem menschlichen Geltungsbedürfnis wehren, das 
sich so leicht einstellt? Ist „Demokratie“ überhaupt in der Kirche angesagt 
oder übertragen wir unbesehen Modelle aus dem säkularen Raum in die 
Kirche, ohne die Folgen zu bedenken? Welches Pfarrerbild ergibt sich: Ist 
ein Pfarrer dann nur Coach, Impulsgeber, theologischer Fachmann oder 
ist und bleibt er Repräsentant Christi, Hirte und Botschafter „vice et loco 
Christi“?
Es liegt noch viel Arbeit vor uns, um in Luthers Amtsverständnis einzu-

dringen und es in unserer Zeit fruchtbar zu machen und hochzuhalten.43
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